
249

Amtsblatt 14/20. Mai 2021

B 1207 B

Inhalt Seite

Erhaltungssatzung „Wettersteinplatz“
Satzung „Wettersteinplatz“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
(Erhaltungssatzung „Wettersteinplatz“)
vom 19. April 2021 250

Erhaltungssatzung „Untere Au / Untergiesing“
Satzung „Untere Au / Untergiesing“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
(Erhaltungssatzung „Untere Au / Untergiesing“)
vom 11. Mai 2021 252

Erhaltungssatzung „Obere Au“
Satzung „Obere Au“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
(Erhaltungssatzung „Obere Au“)
vom 11. Mai 2021 254

Erhaltungssatzung „Gärtnerplatz- / Glockenbachviertel“
Satzung „Gärtnerplatz- / Glockenbachviertel“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
(Erhaltungssatzung „Gärtnerplatz- / Glockenbachviertel“)
vom 11. Mai 2021 256

Geflügelpest
Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 12.03.2021  
(u.a. Aufstallungspflicht)  
und Aufhebung der Ziffern 2 und 3  
der Allgemeinverfügung vom 02.02.2021   258

Guido-Schneble-Str. (Gemarkung: Laim Fl.Nr.: 108/0)
Neubau von Wohnhäusern mit KITA und Pflegeheim  
(Randbebauung) einschl. Tiefgaragen entlang der  
Guido-Schneble- / Josef-Schick- / Saherrstr. –  
VORBESCHEID
Aktenzeichen: 602-1.7-2020-22880-23
Öffentliche Bekanntmachung
des Vorbescheids  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 258

Vollzug der Zwölften Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV);
Bekanntmachung der Landeshauptstadt München
hinsichtlich der Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz
von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen  259

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von
Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) und der Zwölften
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
(12. BayIfSMV);

Weitere Öffnungsschritte gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3  
der 12. BayIfSMV

Anlagen: 

–  Rahmenkonzept Gastronomie, Gemeinsame Bekanntma-
chung der Bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft,  
Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und  
Pflege vom 06. Mai 2021, Az. 71-4800a/42/15,  
vgl. Anlage 1

–  Rahmenkonzept für Kinos, Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien für Digitales und für  
Gesundheit und Pflege vom 06. Mai 2021, Az. A5-3800-1-45, 
vgl. Anlage 2

–  Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen in Theatern, 
Opern- und Konzerthäusern, Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und 
Kunst und für Gesundheit und Pflege vom 06. Mai 2021,  
Az. K.2-M4635/27/312 und G54-68390-2021/1543-U2, 
 vgl. Anlage 3

–  Rahmenkonzept Sport, Gemeinsame Bekanntmachung  
der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und  
Integration und für Gesundheit und Pflege vom 06. Mai 2021,  
Az. H1-5910-1-28 und G54-G8390-2020/3996,  
vgl. Anlage 4                                                                       259

Nichtamtlicher Teil 290 

 

Amtsblatt_14.indd   249Amtsblatt_14.indd   249 17.05.21   08:0817.05.21   08:08



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 14/2021

250

Amtsblatt der Landeshauptstadt München

Herausgegeben vom Direktorium – Presse- und Informationsamt der Landeshauptstadt München, Rathaus. 
Druck und Vertrieb: SAS Druck, Messerschmittstraße 9, 82256 Fürstenfeldbruck, Telefon (0 8141) 2 27 72-46, Telefax (0 8141) 2 27 72-44.
Bezugsbedingungen: Laufender Bezug nur im Druckereiabonnement. Abbestellungen müssen bis spätestens 31.10. jeden Jahres bei der 
Druckerei vorliegen. Bezugspreis: € 59,40 jährlich einschließlich Porto, Verpackung und zzgl. Mehrwertsteuer. Preis der Einzelnummer € 1,65
zzgl. Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandgebühr. Erscheinungsweise: dreimal monatlich.

Gedruckt auf 100 % Altpapier.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)  Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag auch  
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)  In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 24.03.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und  Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

München, 19. April 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Erhaltungssatzung „Wettersteinplatz“

Satzung „Wettersteinplatz“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „Wettersteinplatz“)

vom 19. April 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 350) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 30.11.2020 (Maßstab 1:5000), ausge-
fertigt am 19.04.2021, festgelegt. Der Lageplan ist Bestand-
teil der Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungs änderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorha-
ben auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten 
Grundstücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.
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 München, 19. April 2021

 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister
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Erhaltungssatzung „Untere Au / Untergiesing“

Satzung „Untere Au / Untergiesing“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „Untere Au / Untergiesing“)

vom 11. Mai 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 350) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 30.11.2020 (Maßstab 1:7.500), aus-
gefertigt am 11.05.2021, festgelegt. Der Lageplan ist Be-
standteil der Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungs änderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorhaben 
auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten Grundstü-
cken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)  Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag auch  
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)  In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 05.05.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht  
worden sind.

München, 11. Mai 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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München,          Mai 2021

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

München, 11. Mai 2021
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Erhaltungssatzung „Obere Au“

Satzung „Obere Au“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „Obere Au“)

vom 11. Mai 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 350) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 30.11.2020 (Maßstab 1:5000), aus-
gefertigt am xx.05.2021, festgelegt. Der Lageplan ist Be-
standteil der Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungsänderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorha-
ben auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten 
Grundstücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)  Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag auch  
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)  In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 05.05.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der  
Landeshauptstadt München (Referat für Stadtplanung und   
Bauordnung) unter Darlegung des die Verletzung oder den 
Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht  
worden sind.

München, 11. Mai 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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 München,         Mai 2021

 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister

München, 11. Mai 2021
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Erhaltungssatzung „Gärtnerplatz- / Glockenbachviertel“

Satzung „Gärtnerplatz- / Glockenbachviertel“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „Gärtnerplatz- / Glockenbachviertel“)

vom 11. Mai 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 350) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 15.12.2020 (Maßstab 1:5000), aus-
gefertigt am 11.05.2021, festgelegt. Der Lageplan ist Be-
standteil der Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungs änderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorhaben 
auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten Grund-
stücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)  Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag auch  
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)  In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

(1)  Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Sie tritt zum 21.05.2022 außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 05.05.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und  Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht  
worden sind.

München, 11. Mai 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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  München,       Mai 2021

 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister

München, 11. Mai 2021
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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 30.04.2021 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und 
Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt München vom 
20.Mai 2021

Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes, der Viehverkehrs-
verordnung und der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)

Aufhebung aller Ziffern der Allgemeinverfügung vom 
12.03.2021
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor 
der Geflügelpest; Allgemeinverfügung zur Änderung und  
Ergänzung der Allgemeinverfügung „Vollzug tierseuchenrecht-
licher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; Einhal-
tung von Biosicherheitsmaßnahmen in der Landeshauptstadt 
München zu präventiven Zwecken“
vom 02.02.2021

Aufhebung der Ziffern 2 und 3 der Allgemeinverfügung 
vom 02.02.2021
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor 
der Geflügelpest; Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in 
der Landeshauptstadt München zu präventiven Zwecken

Die Landeshauptstadt München als zuständige Kreisverwal-
tungsbehörde erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

I.  Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München 
vom 12.03.2021 (Aufstallungspflicht für Geflügel und Auf-
zeichnungen über verendete Tiere bzw. gelegte Eier) wird 
in allen Ziffern mit Ablauf des 30.04.2021 aufgehoben.

II.  Ziffern 2 (Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Ver-
anstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel und gehal-
tene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt 
oder zur Schau gestellt werden) und 3 (Fütterungsverbot 
für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-
Verordnung) sowie die sich auf diese Ziffern beziehende 
sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung der Landes-
hauptstadt München vom 02.02.2021 werden mit Ablauf 
des 30.04.2021 aufgehoben.

III.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erho-
ben.

IV.  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweis:

Alle weiteren Anordnungen der Allgemeinverfügung „Vollzug 
tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflü-
gelpest; Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in der  
Landeshauptstadt München zu präventiven Zwecken“ vom 
02.02.2021 bleiben unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei

 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der  Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind.

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht  
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, den 30. April 2021 Kreisverwaltungsreferat
   Sicherheit und Ordnung, 

Prävention
  Allgemeine Gefahrenabwehr

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheids  
gem. Art. 71 Satz 4 i. V. m. 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Guido-Schneble-Str.76, 78, 85 u. a.,  
Saherrstr. 48-62, 59 u. a.
Gemarkung Laim /Flurnrn 93, 108, 110, 111, 113 / 
Stadtbezirk: 25
Neubau von Wohnhäusern mit KITA und Pflegeheim 
(Randbebauung) einschl. Tiefgaragen entlang der  
Guido-Schneble- / Josef-Schick- / Saherrstr. 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.05.2021, Az. 1.7-2020-22880-23 , wurde ein 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Es wurden Fragen zum Maß der Nutzung, zur Nutzungsart 
Pflegeheim, zu den Abstandsflächen und zu Baumfällungen 
gestellt. Ebenfalls wurden Befreiungen und Abweichungen zu 
diesen Punkten abgefragt. Die Fragen wurden überwiegend 
positiv beantwortet.

Den Nachbarn FlNrn 90/133, 90/137, 90/140, 115/11, 115/15, 
115/16, 115/17, 115/18, 126/9, 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 
126/17, 127/142, 127/224 und 127/228 , die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich 
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 
Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-23@
muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25020.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
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angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift  
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 04. Mai 2021  Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung

  HA IV – Lokalbaukommission

Nachrichtliche Veröffentlichung der Unterschreitung der 
7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen zu der Bekanntmachung vom 09.05.2021 
durch Veröffentlichung im Internet
(www.muenchen.de/corona), in Rundfunk und Presse
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München  
vom 20. Mai 2021 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) und der 
Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (12. BayIfSMV) vom 05. März 2021 (BayMBl. 2021 
Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), zuletzt geändert durch § 1 
der Verordnung zur Änderung der Zwölften Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05. Mai 
2021 (BayMBl. 2021 Nr. 307)

Bekanntmachung der Landeshauptstadt München hin-
sichtlich der Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen

Die Landeshauptstadt München gibt gemäß § 3 Nr. 2 und 3 
der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (12. BayIfSMV) vom 05. März 2021, zuletzt geändert 
durch § 1 der Verordnung zur Änderung der Zwölften Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05. Mai 
2021, als zuständige Kreisverwaltungsbehörde Folgendes 
amtlich bekannt:

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (sog. 
7-Tage-Inzidenz) hat im Stadtgebiet der Landeshauptstadt 
München an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenz-
wert von 100 unterschritten.

Ab dem 11. Mai 2021, 0.00 Uhr, gelten im Stadtgebiet München 
deshalb wieder die in der 12. BayIfSMV festgelegten inzidenz-
abhängigen Regelungen für einen Inzidenzwert zwischen 50 
und 100 (bzw. im FalI von Kontaktbeschränkungen zwischen 
35 und 100). Dies gilt solange, bis sich nach § 3 Nr. 1 oder  
Nr. 2 der 12. BayIfSMV eine Änderung des maßgeblichen Inzi-
denzbereichs ergibt, was die Landeshauptstadt München ent-
sprechend § 3 Nr. 3 der 12. BayIfSMV amtlich bekannt machen 
wird.

Die Entwicklung der Inzidenzzahlen wird täglich auf der 
Homepage der Landeshauptstadt München unter  
www.muenchen.de/corona veröffentlicht.

München, 09. Mai 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle 
  Berufsmäßiger Stadtrat

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfü-
gung zu der Bekanntmachung vom 10.05.2021 durch  
Veröffentlichung im Internet (www.muenchen.de/corona), 
in Rundfunk und Presse im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München  
vom 20. Mai 2021 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom  
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch  
Artikel 6 des Gesetzes vom 07. Mai 2021 (BGBl. I S. 850) 
und der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (12. BayIfSMV) vom 05. März 2021  
(BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), zuletzt geändert 
durch § 1 der Verordnung zur Änderung der Zwölften 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
vom 05. Mai 2021 (BayMBl. Nr. 307)

Weitere Öffnungsschritte gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 der 
12. BayIfSMV

Anlagen:

 – Rahmenkonzept Gastronomie, Gemeinsame Bekanntma-
chung der Bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und 
Pflege vom 06. Mai 2021, Az. 71-4800a/42/15, vgl. Anlage 1 

 – Rahmenkonzept für Kinos, Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien für Digitales und für Ge-
sundheit und Pflege vom 06. Mai 2021, Az. A5-3800-1-45, 
vgl. Anlage 2

 – Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen in Theatern, 
Opern- und Konzerthäusern, Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und 
Kunst und für Gesundheit und Pflege vom 06. Mai 2021,  
Az. K.2-M4635/27/312 und G54-68390-2021/1543-U2, vgl. 
Anlage 3

 – Rahmenkonzept Sport, Gemeinsame Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und  
Integration und für Gesundheit und Pflege vom 06. Mai 2021, 
Az. H1-5910-1-28 und G54-G8390-2020/3996, vgl. Anlage 4

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß Art. 35 Abs. 2 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), 
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und § 27 
Abs. 1 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (12. BayIfSMV) vom 05. März 2021, zuletzt ge-
ändert durch § 1 der Verordnung zur Änderung der Zwölften 
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Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom  
05. Mai 2021, folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Abweichend von § 13 Abs. 1 der BayIfSMV wird die Öff-
nung der Außengastronomie unter folgenden Voraussetzun-
gen zugelassen:

a)  Schließung spätestens um 22:00 Uhr,

b)  Einhaltung der im Rahmenkonzept Gastronomie der Baye-
rischen Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie und für Gesundheit und Pflege vom  
06. Mai 2021 festgelegten Schutz- und Hygienemaßnah-
men in der jeweils geltenden Fassung, vgl. Anlage 1,

c)  vorherige Terminbuchung mit Dokumentation für die Kon-
taktnachverfolgung und

d)  Nachweis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenomme-
nen POC-Antigentestes oder Selbsttestes oder eines vor 
höchstens 48 Stunden vorgenommenen PCR-Testes in Be-
zug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
mit negativem Ergebnis der Tischgäste, sofern Personen 
aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen. § 1a 
Abs. 1 und 2 der 12. BayIfSMV gelten entsprechend.

2.  Abweichend von § 23 Abs. 1 Satz 1 der BayIfSMV wird die 
Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie 
Kinos für Besucherinnen und Besucher unter folgenden  
Voraussetzungen zugelassen: 

a)  Einhaltung der im jeweils einschlägigen Rahmenkonzept 
festgelegten Schutz- und Hygienemaßnahmen:

–  Rahmenkonzept für Kinos der Bayerischen 
Staatsministe rien für Digitales und für Gesundheit und 
Pflege vom 06. Mai 2021 in der jeweils geltenden  
Fassung, vgl. Anlage 2; 

–  Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen in  
Theatern, Opern- und Konzerthäusern der Bayerischen 
Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst und für 
Gesundheit und Pflege vom 06. Mai 2021 in der jeweils 
geltenden Fassung, vgl. Anlage 3 und

b)  Nachweis eines Testes nach Ziffer 1 dieser Allgemeinver-
fügung (ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener 
POC-Antigentest oder Selbsttest oder ein vor höchstens 
48 Stunden vorgenommener PCR-Test in Bezug auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem 
Ergebnis). § 1a Abs. 1 und 2 der 12. BayIfSMV gelten ent-
sprechend.

3.  Abweichend von § 10 der BayIfSMV wird der kontaktfreie 
Sport im Innenbereich sowie der Kontaktsport unter freiem 
Himmel unter folgenden Voraussetzungen zugelassen:  

a)  Einhaltung der im Rahmenkonzept Sport der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und 
für Gesundheit und Pflege vom 06. Mai 2021 festgelegten 
Schutz- und Hygienemaßnahmen in der jeweils geltenden 
Fassung, vgl. Anlage 4, und 

b)  Nachweis eines Testes nach Ziffer 1 dieser Allgemeinver-
fügung (ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener 
POC-Antigentest oder Selbsttest oder ein vor höchstens 
48 Stunden vorgenommener PCR-Test in Bezug auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem 
Ergebnis) aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. § 1a Abs. 1 
und 2 der 12. BayIfSMV gelten entsprechend.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 10. Mai 2021 um 18:00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rundfunk und 
Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 12.05.2021, 
0:00 Uhr, wirksam. 

5.  Diese Allgemeinverfügung tritt außer Kraft, wenn der maß-
gebliche Inzidenzwert der 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten und dies nach  
§ 3 Nr. 3 der 12. BayIfSMV amtlich bekanntgemacht worden 
ist. Für den Zeitpunkt des Außerkrafttretens gilt § 3 Nr. 1 
der 12. BayIfSMV entsprechend.

Hinweis: 

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Gesundheitsreferat, 
Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 München am Emp-
fang nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Allgemeinverfügung ist auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de/corona abrufbar.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden  
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis:  Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 09. Mai 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Bayerisches Ministerialblatt
BayMBl. 2021 Nr. 311 7. Mai 2021

Corona-Pandemie: Rahmenkonzept Gastronomie

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege

vom 6. Mai 2021, Az. 71-4800a/42/15

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird folgendes Rahmenkonzept für die inzidenzabhängige 
Öffnung der Außengastronomie sowie für betriebliche Schutz-und Hygienekonzepte von 
Gastronomiebetrieben bekannt gemacht:

1. Organisatorisches

1.1 Bei inzidenzabhängiger Öffnung der Außengastronomie unter den Voraussetzungen des § 27 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BayIfSMV) ist die Öffnung in der Zeit zwischen 5 und 22 Uhr zulässig.

1.2 Die Betriebe erstellen ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept unter Berücksichtigung von 
Mitarbeitern und Gästen und unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der 
arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen. Das Schutz- und Hygienekonzept ist auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

1.3 Die Betriebe schulen ihre Mitarbeiter (innerbetriebliche Maßnahmen) und berücksichtigen dabei 
deren speziellen Arbeits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifikation und sprachlichen Fähigkeiten. 
Die Mitarbeiter werden über den richtigen Umgang mit Maskenschutz und allgemeinen 
Hygienevorschriften informiert und geschult. Mitarbeiter mit akuten respiratorischen Symptomen 
jeglicher Schwere dürfen nicht arbeiten.

1.4 Die Betriebe kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen an 
ihre Gäste. Gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom 
Hausrecht Gebrauch gemacht.

1.5 Die Betriebe kontrollieren die Einhaltung des betrieblichen Schutz- und Hygienekonzeptes 
seitens der Mitarbeiter und Gäste und ergreifen bei Verstößen entsprechende Maßnahmen.

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

2.1 Zwischen allen Gästen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ist ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. Oberstes Gebot ist zudem die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m zwischen 
Personen in allen Räumen einschließlich der sanitären Einrichtungen, sowie beim Betreten und 
Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen, Treppen und im Außenbereich. Dies gilt 
für Gäste und Personal. Personen, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung 
nicht gilt, haben die Abstandsregel nicht zu befolgen.

2.2 Das gemeinsame Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist nur den Personen 
gestattet, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt. Ist nach der jeweils 
gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für das gemeinsame Zusammensitzen an 
einem Tisch ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener COVID-19 Schnell- oder ein 
Selbsttest erforderlich, richten sich die Voraussetzungen nach Nr. 3. Eine gemeinsame 
Platzierung ist nur dann möglich, wenn die Personen gegenüber dem Gastwirt als Gruppe 
gemeinsam auftreten. 
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2.3 Ausschluss vom Besuch der Gaststätten: 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

– Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf 
medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) 
oder die aus anderen Gründen (z. B. Rückkehr aus Risikogebiet) einer 
Quarantänemaßnahme unterliegen; zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

– Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). 

Die Gäste sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. 
durch Aushang). Sollten Gäste in einer Gastronomie während des Aufenthalts Symptome 
entwickeln, haben diese umgehend die Gaststätte zu verlassen. 

2.4 Die Gäste haben eine FFP2-Maske im Innen- und Außenbereich zu tragen. Am Tisch darf die 
FFP2-Maske abgenommen werden. 

2.5 Das Personal hat eine medizinische Gesichtsmaske entsprechend der jeweils gültigen 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen im Servicebereich, in Räumlichkeiten, in denen sich 
Gäste aufhalten, sowie im Außenbereich, soweit der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann, zu tragen. Nach Möglichkeit soll die Bewegungsrichtung beim Betreten und 
Verlassen von Tischen und Räumen vorgegeben sein. Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und 
ggf. Wartebereich sind entsprechend kenntlich zu machen. Weitergehende Pflichten zum Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt. 

2.6 Ist eine Öffnung nach den jeweils aktuellen rechtlichen Regelungen zulässig, so gelten die 
seitens der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde festgelegten Vorgaben. Ist danach eine Vorabreservierung von 
Tischen erforderlich, so ist bereits bei der Terminbuchung eine Kontaktdatenerhebung seitens 
des Betreibers nach Nr. 2.7. und entsprechend der Vorgaben für die Kontaktdatenerfassung 
nach der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorzunehmen. 

2.7 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, ist durch den Gaststättenbetreiber immer eine 
Dokumentation mit Angaben von Namen und Vornamen und einer sicheren Kontaktinformation 
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) je Hausstand und mit Angabe des Zeitraums 
des Aufenthaltes zu führen. Die Erhebung der Kontaktdaten kann auch in elektronischer Form 
erfolgen, soweit dabei eine hinreichend präzise Dokumentation der Daten sichergestellt ist. Der 
Gaststättenbetreiber soll stichprobenartig überprüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 
vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). 
Gegebenenfalls sind die Gäste zur Nachbesserung bzw. Korrektur aufzufordern. Eine 
Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf 
Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheits- und Infektionsschutzbehörden erfolgen. 
Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor 
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 
unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf von vier Wochen zu 
vernichten. Der Gastgeber hat den Gast bei Erhebung der Daten entsprechend den 
Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter 
Weise zu informieren. 

2.8 Musikbeschallung und -begleitung ist nur als Hintergrundmusik zulässig, soweit es sich nicht um 
eine im Einzelfall zulässige Veranstaltung handelt. Tanzen ist nicht zulässig, soweit es sich nicht 
um eine zulässige Veranstaltung handelt. 

2.9 Der Betreiber hat jederzeit, insbesondere auch beim Schankbetrieb in Biergärten, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m 
zwischen den Gästen eingehalten werden kann. 
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2.3 Ausschluss vom Besuch der Gaststätten: 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

– Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf 
medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) 
oder die aus anderen Gründen (z. B. Rückkehr aus Risikogebiet) einer 
Quarantänemaßnahme unterliegen; zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

– Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). 

Die Gäste sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. 
durch Aushang). Sollten Gäste in einer Gastronomie während des Aufenthalts Symptome 
entwickeln, haben diese umgehend die Gaststätte zu verlassen. 

2.4 Die Gäste haben eine FFP2-Maske im Innen- und Außenbereich zu tragen. Am Tisch darf die 
FFP2-Maske abgenommen werden. 

2.5 Das Personal hat eine medizinische Gesichtsmaske entsprechend der jeweils gültigen 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen im Servicebereich, in Räumlichkeiten, in denen sich 
Gäste aufhalten, sowie im Außenbereich, soweit der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann, zu tragen. Nach Möglichkeit soll die Bewegungsrichtung beim Betreten und 
Verlassen von Tischen und Räumen vorgegeben sein. Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und 
ggf. Wartebereich sind entsprechend kenntlich zu machen. Weitergehende Pflichten zum Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt. 

2.6 Ist eine Öffnung nach den jeweils aktuellen rechtlichen Regelungen zulässig, so gelten die 
seitens der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde festgelegten Vorgaben. Ist danach eine Vorabreservierung von 
Tischen erforderlich, so ist bereits bei der Terminbuchung eine Kontaktdatenerhebung seitens 
des Betreibers nach Nr. 2.7. und entsprechend der Vorgaben für die Kontaktdatenerfassung 
nach der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorzunehmen. 

2.7 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, ist durch den Gaststättenbetreiber immer eine 
Dokumentation mit Angaben von Namen und Vornamen und einer sicheren Kontaktinformation 
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) je Hausstand und mit Angabe des Zeitraums 
des Aufenthaltes zu führen. Die Erhebung der Kontaktdaten kann auch in elektronischer Form 
erfolgen, soweit dabei eine hinreichend präzise Dokumentation der Daten sichergestellt ist. Der 
Gaststättenbetreiber soll stichprobenartig überprüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 
vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). 
Gegebenenfalls sind die Gäste zur Nachbesserung bzw. Korrektur aufzufordern. Eine 
Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf 
Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheits- und Infektionsschutzbehörden erfolgen. 
Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor 
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 
unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf von vier Wochen zu 
vernichten. Der Gastgeber hat den Gast bei Erhebung der Daten entsprechend den 
Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter 
Weise zu informieren. 

2.8 Musikbeschallung und -begleitung ist nur als Hintergrundmusik zulässig, soweit es sich nicht um 
eine im Einzelfall zulässige Veranstaltung handelt. Tanzen ist nicht zulässig, soweit es sich nicht 
um eine zulässige Veranstaltung handelt. 

2.9 Der Betreiber hat jederzeit, insbesondere auch beim Schankbetrieb in Biergärten, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m 
zwischen den Gästen eingehalten werden kann. 
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2.10 Gästen und Mitarbeitern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, 
Einmalhandtücher oder funktionstüchtige Endlostuchrollen und ggf. Händedesinfektionsmittel 
(Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“) bereitgestellt. Mitarbeiter werden zum richtigen 
Händewaschen geschult. Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern und 
Einmalhandtüchern oder funktionstüchtigen Endlostuchrollen auszustatten. Trockengebläse sind 
außer Betrieb zu nehmen, eine Ausnahme gilt für elektrische Handtrockner mit HEPA-Filterung. 

2.11 Jeder Betrieb muss über ein Reinigungskonzept nach HACCP verfügen, das zusätzlich die 
Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen, z. B. Türgriffen, berücksichtigen muss. 

2.12 Das Schutz- und Hygienekonzept hat für alle geschlossenen Räumlichkeiten zwingend ein 
Lüftungskonzept zu enthalten. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und aus Sicht des 
Infektionsschutzes ausreichenden Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der 
Raumgröße, Personenbelegung und Nutzung (z. B. Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbildung) zu 
berücksichtigen. Sicherzustellen sind die für ein infektionsschutzgerechtes Lüften notwendigen 
Luftwechselraten. Bei eventuell vorhandenen Lüftungsanlagen und Raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) ist sicherzustellen, dass diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. 
Die optimale Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung 
von möglichst 100 Prozent (Außen-)Frischluft während des Betriebs und die Wirksamkeit und 
Pflege von Filteranlagen ist zu gewährleisten. Verwiesen wird auf die diesbezüglichen 
Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA). Es sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zu berücksichtigen. 

2.13 Die Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die sonstige Wäschereinigung (z. B. 
Tisch- und Bettwäsche) erfolgen unter Beachtung des Arbeitsschutzstandards und der 
Hygienestandards. 

3. Testkonzept 

Sehen die infektionsschutzrechtlichen Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für den 
Besuch des Betreibers vor, sind die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der zulässigen 
Testverfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung kommen, 
die definierte Standards erfüllen (siehe die Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testpflichten wird auf die 
jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

3.1 PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 
Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Über das 
Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem Veranstalter 
vorzulegen ist; der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung 
vorgenommen worden sein. 

3.2 Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen 
Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen werden. Dies ist 
grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, den Apotheken und 
den vom Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich. Über das Ergebnis 
wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch des Betriebes dem Betriebsinhaber vorzulegen 
ist; der Schnelltest muss höchstens 24 Stunden vor dem Besuch des Betriebes vorgenommenen 
worden sein. Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem Personal 
durchgeführten Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es besteht mit der 
Mitteilung des positiven Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). Die betreffende 
Person muss sich beim Gesundheitsamt melden, welches dann über das weitere Vorgehen 
informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person 
hinsichtlich des positiven Testergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt. 

3.3 Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des 
Betreibers oder einer vom Betreiber beauftragten Person durchgeführt werden. Im Schutz- und 
Hygienekonzept des Betreibers sind Maßnahmen zur Verhinderung von 
Menschenansammlungen und zur Umsetzung der allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. Zeigt 
ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen Person der Zutritt zu verweigern. Die  
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betroffene Person sollte sich sofort absondern, alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und 
über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen 
Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren. 

3.4 Organisation: 

– Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) auf 
die Notwendigkeit zur Vorlage eines negativen Testergebnisses hingewiesen werden. 

– Die Testung der Gäste kann wie folgt durchgeführt werden: 

● Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) durch 
Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in Apotheken 
sowie Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und 
bei niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

● Durch Selbsttests unter Aufsicht des Betreibers; bei positivem Selbsttest erfolgt möglichst 
eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf Arzt ggf. 
notwendigem Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg 
nach Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). 

● Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom Erfordernis 
des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. Als geimpft gelten 
Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 
Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage 
vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des 
Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 
elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels 
PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf 
zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

4. Umsetzung der Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Gäste im betrieblichen Ablauf 

4.1 Vor Betreten des Betriebs: 

4.1.1 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber eine Bewirtung nicht möglich ist. 

4.1.2 Die Gäste sind über das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 1,5 m und über die 
Reinigung der Hände unter Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten oder 
Handwaschgelegenheiten mit Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

4.1.3 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass das gemeinsame Sitzen ohne Einhalten des 
Mindestabstands von 1,5 m nur den Personen gestattet ist, für die im Verhältnis zueinander die 
Kontaktbeschränkung nicht gilt. 

4.1.4 Die Gäste haben ab Betreten des Betriebes eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen am 
Tisch. 

4.2 Bewirtung: 

4.2.1 Betriebsinterne Prozesse werden dahingehend angepasst, dass der Kontakt zum Gast auf das 
Nötige reduziert wird. 

4.2.2 Gäste müssen an Tischen platziert werden. 

4.2.3 Eine Bewirtung wird an Tischen durchgeführt. Speisen und Getränke sind am Platz zu verzehren. 
In erlaubnisbedürftigen Schankwirtschaften muss in geschlossen Räumen die Bedienung am 
Tisch erfolgen, die Abgabe und der Verzehr von Getränken an der Theke oder am Tresen sind 
hier nicht zulässig. 
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betroffene Person sollte sich sofort absondern, alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und 
über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen 
Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren. 

3.4 Organisation: 

– Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) auf 
die Notwendigkeit zur Vorlage eines negativen Testergebnisses hingewiesen werden. 

– Die Testung der Gäste kann wie folgt durchgeführt werden: 

● Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) durch 
Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in Apotheken 
sowie Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und 
bei niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

● Durch Selbsttests unter Aufsicht des Betreibers; bei positivem Selbsttest erfolgt möglichst 
eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf Arzt ggf. 
notwendigem Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg 
nach Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). 

● Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom Erfordernis 
des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. Als geimpft gelten 
Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 
Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage 
vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des 
Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 
elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels 
PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf 
zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

4. Umsetzung der Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Gäste im betrieblichen Ablauf 

4.1 Vor Betreten des Betriebs: 

4.1.1 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber eine Bewirtung nicht möglich ist. 

4.1.2 Die Gäste sind über das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 1,5 m und über die 
Reinigung der Hände unter Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten oder 
Handwaschgelegenheiten mit Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

4.1.3 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass das gemeinsame Sitzen ohne Einhalten des 
Mindestabstands von 1,5 m nur den Personen gestattet ist, für die im Verhältnis zueinander die 
Kontaktbeschränkung nicht gilt. 

4.1.4 Die Gäste haben ab Betreten des Betriebes eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen am 
Tisch. 

4.2 Bewirtung: 

4.2.1 Betriebsinterne Prozesse werden dahingehend angepasst, dass der Kontakt zum Gast auf das 
Nötige reduziert wird. 

4.2.2 Gäste müssen an Tischen platziert werden. 

4.2.3 Eine Bewirtung wird an Tischen durchgeführt. Speisen und Getränke sind am Platz zu verzehren. 
In erlaubnisbedürftigen Schankwirtschaften muss in geschlossen Räumen die Bedienung am 
Tisch erfolgen, die Abgabe und der Verzehr von Getränken an der Theke oder am Tresen sind 
hier nicht zulässig. 
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4.2.4 Tische im Innenbereich sind grundsätzlich vorab zu reservieren. Gruppenreservierung für 
mehrere Tische ist zulässig, wenn beim Aufenthalt im Restaurant die Kontaktbeschränkungen 
und damit die Voraussetzungen von Nr. 2.2 eingehalten werden. Auch bei Spontanbesuchen 
sind Kontaktdaten immer entsprechend Nr. 2.7. aufzunehmen. 

4.2.5 Der Abstand zwischen Servicepersonal und Gästen sollte ebenfalls 1,5 m betragen. Zur 
Gewährleistung des Mindestabstands zwischen Gast und Servicepersonal sind auch Abstriche 
im Service hinzunehmen. 

4.2.6 Die Abstände der Tische müssen gewährleisten, dass die Gäste auch beim Platznehmen und 
Verlassen die notwendigen Abstände von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einhalten. 
Personen, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt, ist auch das 
gemeinsame Sitzen ohne Mindestabstand erlaubt. Hier gilt die jeweils aktuelle Rechtslage. 

4.2.7 Der Mindestabstand gilt auch dort, wo es keine Sitzplätze gibt. 

4.2.8 Durch Zugangsbegrenzungen an den Eingängen wird gewährleistet, dass die maximale 
Belegungszahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. In eventuellen Warteschlangen oder im 
Wartebereich werden ebenfalls Maßnahmen zur Einhaltung der Mindestabstände ergriffen. 
Betriebe können mit elektronischen Reservierungssystemen zur Steuerung der Frequenz und mit 
Platzierungssystemen arbeiten. 

4.2.9 Der haptische Kontakt der Gäste zu Bedarfsgegenständen (Speisekarte, Menagen, Tabletts, 
Decken, Felle usw.) wird auf das Notwendige beschränkt oder so gestaltet, dass nach jeder 
Benutzung eine Reinigung/Auswechslung erfolgt. Die Zeitabstände der Reinigung oder 
Auswechslung sind in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und/oder von der Häufigkeit der 
Benutzung festzulegen. 

4.2.10 Selbstbedienung erfolgt entweder an Bedienbuffets unter Einhaltung der örtlichen 
Hygienegegebenheiten aus der Gefährdungsbeurteilung oder an offenen Buffets unter folgenden 
Voraussetzungen: Gäste können verpackte Produkte selbst entnehmen sowie offen präsentierte 
Speisen und Getränke, wenn Einweg-Handschuhe oder Einweg-Vorlegebesteck verwendet 
werden. Dabei muss der Infektionsschutz in gleicher Weise gewährleistet werden können wie bei 
Bedienbuffets. Zudem ist jeweils sicherzustellen, dass Geschirr und Besteck nicht durch mehrere 
Personen berührt werden. 

4.2.11 Bei den Serviceprozessen wird darauf geachtet, dass Speisen und Getränke ohne zusätzliche 
Gefährdung zum Gast gehen. 

4.2.12 Die allgemeinen Hygieneregeln sind bei der Anlieferung, Einlagerung und Verarbeitung von 
Lebensmitteln einzuhalten. 

4.2.13 In den Küchen wird – soweit möglich – zwischen den Mitarbeitern ein Abstand von mindestens 
1,5 m eingehalten. Wenn dies nicht möglich ist, ist mindestens eine medizinische Gesichtsmaske 
im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu tragen. Betriebe haben die 
Arbeitsorganisation und Posteneinteilung so zu gestalten, dass Mindestabstände eingehalten 
werden, ggf. kann das Speisenangebot darauf abgestimmt werden. Weitergehende Pflichten zum 
Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt. 

4.2.14 Es ist dringend angezeigt, in allen Arbeitsbereichen die Einhaltung der Mindestabstände 
zwischen den Mitarbeitern zu gewährleisten. Falls dies in Einzelfällen nicht möglich ist, müssen 
die Mitarbeiter mindestens einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

4.2.15 Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass die vorgegebenen Temperaturen erreicht werden, 
um eine sichere Reinigung des Geschirrs und der Gläser sicherzustellen. 

4.2.16 Gästetoiletten werden regelmäßig gereinigt. Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, 
Einmalhandtücher oder eine funktionstüchtige Endlostuchrolle und ggf. Händedesinfektionsmittel 
(Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“) zur Verfügung stehen. Gäste werden über richtiges 
Händewaschen (Aushang) und Abstandsregelungen auch im Sanitärbereich informiert. Lüfter 
und Handtrockner sind außer Betrieb zu nehmen, eine Ausnahme gilt für elektrische 
Handtrockner mit HEPA-Filterung. Soweit erforderlich, wird der Zugang geregelt, um die 
Einhaltung des Mindestabstands sicherzustellen. 
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4.2.17 Laufwege der Gäste sollten nach den örtlichen Möglichkeiten geplant und vorgegeben werden. 

5. Arbeitsschutz für das Personal 

5.1 Für Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes gelten die Anforderungen des 
Arbeitsschutzrechts, insbesondere die der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
(Corona-ArbSchV). 

5.2 Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die Gefahren 
für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen 
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im Rahmen der 
Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes und 
die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen (z. B. 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS). 

5.3 Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber 
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 

5.4 Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d. h. dass technische und 
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) ergriffen werden müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von der 
Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 

5.5 Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
beachten. 

5.6 Informationen für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen 
durch entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

6. Schlussbestimmungen 

Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Mit Ablauf des Tages der 
Veröffentlichung treten die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege vom 14. Mai 2020, 
Az. GZ6a-G8000-2020/122-315 (BayMBl. Nr. 270) sowie darauf bezogene 
Änderungsbekanntmachungen außer Kraft. 

Dr. Ulrike W o l f  
Ministerialdirektorin 

Dr. Winfried B r e c h m a n n  
Ministerialdirektor 
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organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) ergriffen werden müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von der 
Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 

5.5 Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
beachten. 

5.6 Informationen für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen 
durch entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

6. Schlussbestimmungen 

Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Mit Ablauf des Tages der 
Veröffentlichung treten die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege vom 14. Mai 2020, 
Az. GZ6a-G8000-2020/122-315 (BayMBl. Nr. 270) sowie darauf bezogene 
Änderungsbekanntmachungen außer Kraft. 

Dr. Ulrike W o l f  
Ministerialdirektorin 

Dr. Winfried B r e c h m a n n  
Ministerialdirektor 
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Corona-Pandemie: Rahmenkonzept für Kinos

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien 
für Digitales und für Gesundheit und Pflege 

vom 6. Mai 2021, Az. A5-3800-1-45

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geben die Bayerischen Staatsministerien für Digitales und 
für Gesundheit und Pflege folgendes Rahmenkonzept für Kinos in Bayern bekannt:

1. Abstandsregeln

Zwischen allen Personen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ist ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. Die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m zwischen Personen ist in allen Räumen 
einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten auf Fluren, Gängen, Treppen, im Garderoben-, Kassen-, Sanitär-, Technik- und 
Gastronomiebereich, am Kiosk und im Lager oberstes Gebot. 

Dies gilt für Kunden und Personal. Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im 
Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind, haben die Abstandsregel 
untereinander nicht zu befolgen. Weitergehende Mindestabstände sind zu beachten, wenn dies 
als Maßnahme des Arbeitsschutzes nach Ziffer Nr. 11 im Hinblick auf besondere 
Gefährdungslagen erforderlich ist. Die Kundenanzahl muss so gewählt werden, dass die 
Voraussetzungen für den o. g. Mindestabstand geschaffen werden können. Gegebenenfalls ist 
die Kundenzahl entsprechend zu begrenzen.

2. Allgemeine Beschränkung der Besucherzahl

Die zulässige maximale Zahl der Besucher bestimmt sich nach der Anzahl der vorhandenen 
Plätze, bei denen der Mindestabstand nach Ziffer Nr. 1 gewahrt werden kann. Das gemeinsame 
Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist nur den Personen gestattet, für die im 
Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt. Eine gemeinsame Platzierung ist nur 
dann möglich, wenn die Personen gegenüber dem Betreiber bzw. Veranstalter als Gruppe 
gemeinsam auftreten.

Die sich aus Anwendung der allgemeinen Vorschriften über den Mindestabstand ergebende 
maximale Belegungszahl darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden.

3. Ausschluss vom Besuch

Vom Besuch von und der Teilnahme an Veranstaltungen sind Personen (Kinobesucher und 
Personal) ausgenommen, die 

– nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2-Infektion leiden

– in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten 
hatten (nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem 
Kontakt zu COVID-19-Patienten). Bezüglich weiterer Ausnahmen verweisen wir auf die 
jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben. 

– aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) 
unterliegen
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einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten auf Fluren, Gängen, Treppen, im Garderoben-, Kassen-, Sanitär-, Technik- und 
Gastronomiebereich, am Kiosk und im Lager oberstes Gebot. 

Dies gilt für Kunden und Personal. Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im 
Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind, haben die Abstandsregel 
untereinander nicht zu befolgen. Weitergehende Mindestabstände sind zu beachten, wenn dies 
als Maßnahme des Arbeitsschutzes nach Ziffer Nr. 11 im Hinblick auf besondere 
Gefährdungslagen erforderlich ist. Die Kundenanzahl muss so gewählt werden, dass die 
Voraussetzungen für den o. g. Mindestabstand geschaffen werden können. Gegebenenfalls ist 
die Kundenzahl entsprechend zu begrenzen.

2. Allgemeine Beschränkung der Besucherzahl

Die zulässige maximale Zahl der Besucher bestimmt sich nach der Anzahl der vorhandenen 
Plätze, bei denen der Mindestabstand nach Ziffer Nr. 1 gewahrt werden kann. Das gemeinsame 
Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist nur den Personen gestattet, für die im 
Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt. Eine gemeinsame Platzierung ist nur 
dann möglich, wenn die Personen gegenüber dem Betreiber bzw. Veranstalter als Gruppe 
gemeinsam auftreten.

Die sich aus Anwendung der allgemeinen Vorschriften über den Mindestabstand ergebende 
maximale Belegungszahl darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden.

3. Ausschluss vom Besuch

Vom Besuch von und der Teilnahme an Veranstaltungen sind Personen (Kinobesucher und 
Personal) ausgenommen, die 

– nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2-Infektion leiden

– in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten 
hatten (nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem 
Kontakt zu COVID-19-Patienten). Bezüglich weiterer Ausnahmen verweisen wir auf die 
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– aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) 
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– Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können (wie 
respiratorische Symptome jeder Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- 
oder Geschmacksstörungen). 

Kinobesucher sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren 
(z. B. Aushang). Sollten Personen während der Veranstaltung für eine Infektion mit 
SARS-CoV-2-typische Symptome entwickeln, haben diese unverzüglich die Veranstaltung zu 
verlassen. Bei Auftreten von Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten 
Personen (Kinobesucher und Personal) während des Betriebs ist die Betriebsleitung zu 
informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses 
trifft gegebenenfalls in Absprache mit der Einrichtungsleitung weitere Maßnahmen (z. B. 
Quarantäneanordnungen), die nach Sachlage von der Betriebsleitung umzusetzen sind. Zum 
Vorgehen bei Personen, die im Rahmen eines Selbsttests vor Ort oder eines Schnelltests vor 
Veranstaltungsbeginn positiv getestet wurden, siehe Ausführungen unter Ziffer Nr. 6. 

4. Mittel für Hygiene und Desinfektion 

Kinobesuchern und Mitarbeitern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, ggf. 
Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher bereitgestellt. (siehe Ziffer Nr.  9.) 

Mitarbeiter werden zum richtigen Händewaschen angehalten. Sanitäre Einrichtungen sind mit 
Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. Bei den Waschgelegenheiten werden gut 
sichtbar Infographiken zur Handhygiene (etwa 
www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html) angebracht. Die Besucher und Mitarbeiter 
sind mittels Aushänge auf die regelmäßige Händehygiene hinzuweisen.  

5. Maskenpflicht 

Für die Kinobesucher gilt FFP2-Maskenpflicht. 

Das Personal hat eine medizinische Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen in allen Räumlichkeiten zu tragen, in denen sich Kinobesucher aufhalten und der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht gewährt werden kann. Weitergehende Pflichten zum Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt.  

Von der Maskenpflicht sind ausgenommen:  

– Kinder bis zum sechsten Lebensjahr 

– Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
oder zumutbar ist; die Glaubhaftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen insbesondere 
durch eine ärztliche Bescheinigung, die die fachlich-medizinische Beurteilung des 
Krankheitsbildes (Diagnose), den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der 
Erkrankung nach ICD 10 sowie den Grund, warum sich hieraus eine Befreiung der 
Tragepflicht ergibt, enthält; 

– das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu 
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist. 

6. Testkonzept 

Sehen die infektionsschutzrechtlichen Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für den 
Besuch der Veranstaltung vor, sind die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der zulässigen 
Testverfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung kommen, 
die definierte Standards erfüllen (siehe die Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testpflichten wird auf die 
jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

6.1 PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 
Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Über das 
Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem Veranstalter 

Amtsblatt_14.indd   269Amtsblatt_14.indd   269 17.05.21   08:0817.05.21   08:08



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 14/2021

270

BayMBl. 2021 Nr. 310 6. Mai 2021 

Seite 3 von 6 

vorzulegen ist; der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung 
vorgenommen worden sein. 

6.2 Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen 
Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen werden. Dies ist 
grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, den Apotheken und 
den vom Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich. Über das Ergebnis 
wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem Veranstalter vorzulegen 
ist; der Schnelltest muss höchstens 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommenen 
worden sein. Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem Personal 
durchgeführten Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es besteht mit der 
Mitteilung des positiven Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). Die betreffende 
Person muss sich beim Gesundheitsamt melden, welches dann über das weitere Vorgehen 
informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person 
hinsichtlich des positiven Testergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt. 

6.3 Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des 
Veranstalters/des Betreibers oder einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten Person 
durchgeführt werden. Im Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters/des Betreibers sind 
Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenansammlungen und zur Umsetzung der 
allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der 
betroffenen Person der Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, 
alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder 
die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung 
vereinbaren. 

6.4 Organisation: 

Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) auf die 
Notwendigkeit zur Vorlage eines negativen Testergebnisses hingewiesen werden. 

Die Testung der Besucher/Gäste/Kunden kann wie folgt durchgeführt werden: 

– Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) durch 
Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in Apotheken sowie 
Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und bei 
niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

– Durch Selbsttests unter Aufsicht des Veranstalters/des Betreibers; bei positivem Selbsttest 
erfolgt möglichst eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf 
Arzt ggf. notwendigem Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem 
Weg nach Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). 

– Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom Erfordernis des 
Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. Als geimpft gelten Personen, 
die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen und 
bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als 
genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument 
verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und 
mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene als auch 
geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 
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vorzulegen ist; der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung 
vorgenommen worden sein. 

6.2 Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen 
Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen werden. Dies ist 
grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, den Apotheken und 
den vom Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich. Über das Ergebnis 
wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem Veranstalter vorzulegen 
ist; der Schnelltest muss höchstens 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommenen 
worden sein. Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem Personal 
durchgeführten Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es besteht mit der 
Mitteilung des positiven Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). Die betreffende 
Person muss sich beim Gesundheitsamt melden, welches dann über das weitere Vorgehen 
informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person 
hinsichtlich des positiven Testergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt. 

6.3 Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des 
Veranstalters/des Betreibers oder einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten Person 
durchgeführt werden. Im Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters/des Betreibers sind 
Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenansammlungen und zur Umsetzung der 
allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der 
betroffenen Person der Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, 
alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder 
die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung 
vereinbaren. 

6.4 Organisation: 

Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) auf die 
Notwendigkeit zur Vorlage eines negativen Testergebnisses hingewiesen werden. 

Die Testung der Besucher/Gäste/Kunden kann wie folgt durchgeführt werden: 

– Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) durch 
Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in Apotheken sowie 
Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und bei 
niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

– Durch Selbsttests unter Aufsicht des Veranstalters/des Betreibers; bei positivem Selbsttest 
erfolgt möglichst eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf 
Arzt ggf. notwendigem Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem 
Weg nach Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). 

– Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom Erfordernis des 
Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. Als geimpft gelten Personen, 
die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen und 
bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als 
genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument 
verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und 
mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene als auch 
geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 
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7. Tickets, Einlass, Führen von Besucherlisten, Auslass 

Soweit ein Mindestabstand vorgeschrieben ist, bleibt die Buchung zusammenhängender Plätze 
ohne Einhaltung des Mindestabstands auf den Personenkreis beschränkt, der nach den aktuell 
gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit ist.  

Der Ticketverkauf soll möglichst online erfolgen, um lange Warteschlangen an der Kinokasse und 
im Kassenbereich zu vermeiden.  

Die Ticketausstellung erfolgt ausschließlich mit Zuordnung von festen Sitzplatznummern.  

Kontaktlose Ticket- und Einlasskontrollen sind – soweit möglich – vorzusehen. 

Um Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter 
den Kinobesuchern oder Personal zu ermöglichen, ist eine Besucherliste mit Angaben von 
Namen und Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) zu führen. Eine 
Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung auf 
Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Besucherliste ist 
so zu führen und zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor 
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 
unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf von vier Wochen zu 
vernichten. Die Besucher sind bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen an eine 
datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter Weise zu informieren. 
Die Erhebung der Kontaktdaten kann auch in elektronischer Form erfolgen, soweit dabei eine 
hinreichend präzise Dokumentation der Daten sichergestellt ist. 

Die Abstandsregel nach Ziffer Nr. 1 ist in den Kinosälen zudem durch reihenweisen, kontrollierten 
Auslass nach Ende der Vorstellung einzuhalten. 

Parkplatzkonzept: Sofern vom Betreiber zur Verfügung gestellte Parkplätze von Besucherinnen 
bzw. Besuchern, Mitwirkenden und weiteren am Veranstaltungsbetrieb beteiligten Personen 
genutzt werden können, sind ein Parkplatzkonzept zur Vermeidung von Ansammlungen und 
Gruppenbildung zu erstellen und Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstands zu ergreifen. 
Es sollten Einweiserinnen bzw. Einweiser eingesetzt werden, sofern erforderlich. Die 
Parkplatzanzahl sollte beschränkt und ggf. Parkplätze gesperrt werden, sofern erforderlich.  

8. Gastronomische Angebote 

Sofern gastronomische Angebote im Rahmen des Betriebs angeboten werden, wird auf die 
einschlägigen Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) 
sowie die diesbezüglichen Rahmenkonzepte verwiesen.  

9. Reinigungs- und Lüftungskonzepte, Sanitäranlagen, Laufwege für die Kinobesucher 
Für jede Kinospielstätte müssen ein Reinigungs- und Nutzungskonzept sowie ein 
Lüftungskonzept von Sanitäranlagen unter Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz von 
Handkontaktflächen, z. B. Türgriffen, Handläufen, Tischoberflächen erstellt werden. Für 
Gegenstände, die von verschiedenen Personen berührt werden oder die besonders häufig 
berührt werden, ist eine erhöhte Reinigungsfrequenz vorzusehen. WC-Anlagen sind darin 
gesondert auszuweisen. Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und eine 
Begrenzung der Personen, die zeitgleich die Toilettenräumlichkeiten nutzen dürfen, ist zu achten, 
z. B. durch die Nicht-Inbetriebnahme von jedem zweiten Waschbecken. Kinobesucher werden 
über richtiges Händewaschen und Abstandsregeln auch im Sanitärbereich informiert. Soweit 
erforderlich, wird der Zugang geregelt, um die Einhaltung des Mindestabstandes sicherzustellen. 

Die regelmäßige Reinigung von Besuchertoiletten ist sicherzustellen. Es wird sichergestellt, dass 
Flüssigseife, Einmalhandtücher und gegebenenfalls Händedesinfektionsmittel zur Verfügung 
stehen. Möglichkeiten zur adäquaten Händehygiene müssen gegeben sein.  

Bei Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Nicht zulässig sind 
Gemeinschaftshandtücher oder -seifen. Lüfter (Trockengebläse) und Handtrockner sind außer 
Betrieb zu nehmen, eine Ausnahme gilt für elektrische Handtrockner mit HEPA-Filterung. Für den 
Fall, dass Desinfektionsmittel zur Anwendung kommen, sind die jeweiligen Benutzungshinweise 
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des Herstellers zu beachten. Die verwendeten Mittel sollen viruswirksam sein (Wirkbereich 
mindestens „begrenzt viruzid“). Es sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit zu verwenden. 

Das Schutz- und Hygienekonzept hat für alle geschlossenen Räumlichkeiten zwingend ein 
Lüftungskonzept zu enthalten. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und aus Sicht des 
Infektionsschutzes ausreichenden Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der 
Raumgröße, Personenbelegung und Nutzung (z. B. Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbildung) zu 
berücksichtigen. Sicherzustellen sind die für ein infektionsschutzgerechtes Lüften notwendigen 
Luftwechselraten. Bei eventuell vorhandenen Lüftungsanlagen und Raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) ist sicherzustellen, dass diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. 
Die optimale Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung 
von möglichst 100 Prozent (Außen-)Frischluft während des Betriebs und die Wirksamkeit und 
Pflege von Filteranlagen ist zu gewährleisten. Verwiesen wird auf diesbezügliche Empfehlungen 
des Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA). Es sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zu berücksichtigen.  

Ergänzend können Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen. Diese ersetzen aber keineswegs 
das infektionsschutzgerechte Lüften. 

Die Laufwege für die Kinobesucher sollten nach örtlichen Möglichkeiten geplant und vorgegeben 
werden. Nach Möglichkeit soll die genaue Bewegungsrichtung beim Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten vorgegeben sein. Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und gegebenenfalls 
Wartebereich sind entsprechend kenntlich zu machen.  

10. Informationen für Kinobesucher im betrieblichen Ablauf 

Kinobesucher sind auf die Ausschlusskriterien (s. Ziffer Nr. 3) und das Einhalten des 
Mindestabstands von mindestens 1,5 m hinzuweisen und über die Reinigung der Hände mit 
Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

Kinobesucher sind darauf hinzuweisen, dass sie eine FFP2-Maske zu tragen haben. 

11. Arbeitsschutz für das Personal 
Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die 
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen 
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im Rahmen der 
Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes 
und die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen (z. B. 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS).  

Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber 
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 

Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d.h. dass technische und 
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche 
Schutzausrüstung (PSA)) ergriffen werden müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von 
der Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 

Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
beachten. 

Information für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen durch 
entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z.B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

12. Standortspezifisches Schutz-/Hygienekonzept und allgemeine Hygieneregeln 

Für eine Wiederaufnahme eines Kinobetriebs in Bayern ist ein standortspezifisches Schutz-/ 
Hygienekonzept vorzuhalten, das auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungs-/ 
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des Herstellers zu beachten. Die verwendeten Mittel sollen viruswirksam sein (Wirkbereich 
mindestens „begrenzt viruzid“). Es sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit zu verwenden. 

Das Schutz- und Hygienekonzept hat für alle geschlossenen Räumlichkeiten zwingend ein 
Lüftungskonzept zu enthalten. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und aus Sicht des 
Infektionsschutzes ausreichenden Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der 
Raumgröße, Personenbelegung und Nutzung (z. B. Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbildung) zu 
berücksichtigen. Sicherzustellen sind die für ein infektionsschutzgerechtes Lüften notwendigen 
Luftwechselraten. Bei eventuell vorhandenen Lüftungsanlagen und Raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) ist sicherzustellen, dass diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. 
Die optimale Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung 
von möglichst 100 Prozent (Außen-)Frischluft während des Betriebs und die Wirksamkeit und 
Pflege von Filteranlagen ist zu gewährleisten. Verwiesen wird auf diesbezügliche Empfehlungen 
des Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA). Es sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zu berücksichtigen.  

Ergänzend können Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen. Diese ersetzen aber keineswegs 
das infektionsschutzgerechte Lüften. 

Die Laufwege für die Kinobesucher sollten nach örtlichen Möglichkeiten geplant und vorgegeben 
werden. Nach Möglichkeit soll die genaue Bewegungsrichtung beim Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten vorgegeben sein. Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und gegebenenfalls 
Wartebereich sind entsprechend kenntlich zu machen.  

10. Informationen für Kinobesucher im betrieblichen Ablauf 

Kinobesucher sind auf die Ausschlusskriterien (s. Ziffer Nr. 3) und das Einhalten des 
Mindestabstands von mindestens 1,5 m hinzuweisen und über die Reinigung der Hände mit 
Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

Kinobesucher sind darauf hinzuweisen, dass sie eine FFP2-Maske zu tragen haben. 

11. Arbeitsschutz für das Personal 
Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die 
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen 
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im Rahmen der 
Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes 
und die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen (z. B. 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS).  

Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber 
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 

Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d.h. dass technische und 
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche 
Schutzausrüstung (PSA)) ergriffen werden müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von 
der Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 

Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
beachten. 

Information für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen durch 
entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z.B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

12. Standortspezifisches Schutz-/Hygienekonzept und allgemeine Hygieneregeln 

Für eine Wiederaufnahme eines Kinobetriebs in Bayern ist ein standortspezifisches Schutz-/ 
Hygienekonzept vorzuhalten, das auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungs-/ 
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Gesundheitsbehörde vorgelegt werden muss. Bestandteile dieses Schutz- und Hygienekonzepts 
sind insbesondere ein Reinigungs- und Lüftungskonzept sowie eine Planung für die Laufwege 
der Besucher (Ziffer Nr. 9). 

13. Technische Vorrichtungen 

Der Einsatz von Schutzscheiben an den Kassen und Tresen wird in der Regel empfohlen. Das 
Bezahlterminal ist regelmäßig zu reinigen. 

14. Verweisungsmöglichkeit des Kinobetreibers  

Der Kinobetreiber darf die Kinobesucher auf die Verweisungsmöglichkeit durch Ausübung des 
Hausrechts im Falle eines Corona-Verdachts sowie im Falle der Nichtbeachtung der Hygiene- 
und Schutzregel hinweisen. 

15. Nutzung der offiziellen Corona-App  

Die Nutzung der offiziellen Corona-App, die im Auftrag der Bundesregierung entwickelt wurde, 
wird empfohlen.  

16. Großveranstaltungen 

Veranstaltungen, die den Charakter von Großveranstaltungen erreichen, sind untersagt. 

17. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Rahmenkonzept tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und 
für Digitales vom 9. Juli 2020 (BayMBl. 2020, Nr. 400) außer Kraft. 

Dr. Hans Michael S t r e p p  
Ministerialdirektor 
 

Dr. Winfried B r e c h m a n n  
Ministerialdirektor 
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2246-WK

Corona-Pandemie: Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen 
in Theatern, Opern- und Konzerthäusern

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien 
für Wissenschaft und Kunst und für Gesundheit und Pflege

vom 6. Mai 2021, Az. K.2-M4635/27/312 und G54-68390-2021/1543-U2

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird folgendes verbindliches Rahmenkonzept für 
Schutz- und Hygienekonzepte für kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Konzert- und Opernhäusern 
bekannt gemacht:

1. Organisatorisches
1Der Betreiber erstellt ein speziell auf den Betrieb abgestimmtes Schutz- und Hygienekonzept
unter Berücksichtigung von Besucherinnen und Besuchern sowie Mitwirkenden (Mitarbeitende 
und ehrenamtlich Tätige) unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der 
arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen, das auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist. 

1.1

Konzepte nach Nr. 1.1 müssen insbesondere regeln,1.2

– dass zwischen allen Besuchern, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ein Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten ist; bei Einsatz von Blasinstrumenten und bei Gesang ist ein 
Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten; 

– dass für sämtliche Personen (Besucher und Mitwirkende) Maskenpflicht (medizinische 
Gesichtsmaske bzw. FFP2-Maske) gilt;  

– wie Kontaktmöglichkeiten reduziert werden und der Mindestabstand gewährleistet werden 
kann; 

– wie die zur Verfügung stehenden Sitzplätze so belegt werden, dass die Regelungen über die 
Einhaltung des Mindestabstands eingehalten werden; 

– wie die geschlossenen Räumlichkeiten im Rahmen eines Lüftungskonzepts bestmöglich 
gelüftet werden können; ein Lüftungskonzept stellt sicher, dass ein infektionsschutzgerechtes 
Lüften erfolgt und die Empfehlungen des Umweltbundesamtes sowie weiterer 
Bundesbehörden (z. B. BAuA) und der einschlägigen Fachgesellschaften berücksichtigt 
werden; 

– wie die Möglichkeiten zur Händehygiene umgesetzt werden können; 

– wie und in welchen Intervallen die notwendige Reinigung der Kontaktflächen erfolgt und

– wie die Kontaktpersonennachverfolgung konkret umgesetzt werden kann.
1Der Betreiber bzw. Veranstalter schult Mitwirkende und berücksichtigt dabei deren speziellen 
Arbeits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifikation und sprachlichen Fähigkeiten. 2Mitwirkende 
werden über den richtigen Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz sowie über allgemeine 
Hygienevorschriften informiert. 3Mitwirkende, die akute Symptome aufweisen, die auf eine 
COVID-19-Erkrankung hindeuten können (etwa Atemwegssymptome jeglicher Schwere, 

1.3
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2246-WK

Corona-Pandemie: Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen 
in Theatern, Opern- und Konzerthäusern

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien 
für Wissenschaft und Kunst und für Gesundheit und Pflege

vom 6. Mai 2021, Az. K.2-M4635/27/312 und G54-68390-2021/1543-U2

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird folgendes verbindliches Rahmenkonzept für 
Schutz- und Hygienekonzepte für kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Konzert- und Opernhäusern 
bekannt gemacht:

1. Organisatorisches
1Der Betreiber erstellt ein speziell auf den Betrieb abgestimmtes Schutz- und Hygienekonzept
unter Berücksichtigung von Besucherinnen und Besuchern sowie Mitwirkenden (Mitarbeitende 
und ehrenamtlich Tätige) unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der 
arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen, das auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist. 

1.1

Konzepte nach Nr. 1.1 müssen insbesondere regeln,1.2

– dass zwischen allen Besuchern, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ein Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten ist; bei Einsatz von Blasinstrumenten und bei Gesang ist ein 
Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten; 

– dass für sämtliche Personen (Besucher und Mitwirkende) Maskenpflicht (medizinische 
Gesichtsmaske bzw. FFP2-Maske) gilt;  

– wie Kontaktmöglichkeiten reduziert werden und der Mindestabstand gewährleistet werden 
kann; 

– wie die zur Verfügung stehenden Sitzplätze so belegt werden, dass die Regelungen über die 
Einhaltung des Mindestabstands eingehalten werden; 

– wie die geschlossenen Räumlichkeiten im Rahmen eines Lüftungskonzepts bestmöglich 
gelüftet werden können; ein Lüftungskonzept stellt sicher, dass ein infektionsschutzgerechtes 
Lüften erfolgt und die Empfehlungen des Umweltbundesamtes sowie weiterer 
Bundesbehörden (z. B. BAuA) und der einschlägigen Fachgesellschaften berücksichtigt 
werden; 

– wie die Möglichkeiten zur Händehygiene umgesetzt werden können; 

– wie und in welchen Intervallen die notwendige Reinigung der Kontaktflächen erfolgt und

– wie die Kontaktpersonennachverfolgung konkret umgesetzt werden kann.
1Der Betreiber bzw. Veranstalter schult Mitwirkende und berücksichtigt dabei deren speziellen 
Arbeits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifikation und sprachlichen Fähigkeiten. 2Mitwirkende 
werden über den richtigen Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz sowie über allgemeine 
Hygienevorschriften informiert. 3Mitwirkende, die akute Symptome aufweisen, die auf eine 
COVID-19-Erkrankung hindeuten können (etwa Atemwegssymptome jeglicher Schwere, 
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unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen), dürfen nicht 
arbeiten. 4Mitwirkende, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen ebenfalls nicht zur 
Arbeit erscheinen. 
1Der Betreiber bzw. Veranstalter kommuniziert die Notwendigkeit der Einhaltung des 
betrieblichen Schutzkonzeptes an seine Besucher und Mitarbeiter. 2Gegenüber Besuchern und 
Gästen, die diese Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch 
gemacht. 

1.4 

Der Betreiber bzw. Veranstalter kontrolliert die Einhaltung des betrieblichen Schutzkonzeptes 
seitens der Mitwirkenden und Besucher und ergreift bei Verstößen geeignete Maßnahmen. 

1.5 

Bei gastronomischen Angeboten sind die einschlägigen Vorgaben zur Gastronomie 
einschließlich der lebensmittelhygienischen Vorgaben bei Wiederaufnahme des Betriebs 
umzusetzen. 

1.6 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

2.1 Mindestabstand: 
1Zwischen allen Personen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ist ein Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten. 2Oberstes Gebot ist die Einhaltung der geltenden Regelungen über die 
Einhaltung des Mindestabstands zwischen Personen in allen Räumlichkeiten und im Freien 
einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten auf Fluren, Gängen, Treppen, Garderoben-, Kassen- und Sanitärbereichen. 
3Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von den 
Kontaktbeschränkungen befreit sind, haben die Abstandsregel untereinander nicht zu befolgen. 
4Das gemeinsame Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist nur den Personen 
gestattet, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt. 5Eine gemeinsame 
Platzierung ist nur dann möglich, wenn die Personen gegenüber dem Betreiber bzw. Veranstalter 
als Gruppe gemeinsam auftreten. 
1Ausgenommen von der Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregel sind ferner Mitwirkende, soweit 
die Einhaltung der Abstandsregel zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Darbietung führen 
würde oder soweit sie mit einer Tätigkeit im Zusammenhang mit der künstlerischen Darbietung 
nicht vereinbar ist. 2Wenn zugleich eine Befreiung von der Maskenpflicht besteht (siehe Nr. 2.2), 
müssen zur Kompensation andere Schutzmaßnahmen im Rahmen des betrieblichen 
Schutzkonzepts ergriffen werden, die unter Berücksichtigung der Berufsausübungsfreiheit und 
der Kunstfreiheit einen angemessenen Schutz bieten (z. B. Teststrategie, Bildung von festen 
Besetzungen oder kleinen festen Gruppen). 

2.1.1 

1Bei Einsatz von Blasinstrumenten sowie bei Gesang ist in Sing- bzw. Blasrichtung ein 
erweiterter Mindestabstand von 2,0 m zwingend einzuhalten. 2Grundsätzlich wird für alle 
Musizierenden der erweiterte Mindestabstand von 2,0 m empfohlen. 3Beim Einsatz von 
Querflöten beträgt der Abstand mindestens 3,0 m nach vorne. 

2.1.2 

2.2 Maskenpflicht: 
1Besucherinnen und Besucher haben eine FFP2-Maske und Mitwirkende eine medizinische 
Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu tragen. 2Das 
Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder 
zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen 
erforderlich ist. 
3Von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind nur ausgenommen: 

– Mitwirkende, soweit die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske zu einer 
Beeinträchtigung der künstlerischen Darbietung führt oder mit einer Tätigkeit im 
Zusammenhang mit der künstlerischen Darbietung nicht vereinbar ist (die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmaske gilt in diesen Fällen nur für den Auf- und Abtritt),  

– Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 
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– Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder 
zumutbar ist; die Glaubhaftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen insbesondere 
durch eine ärztliche Bescheinigung, die die fachlich-medizinische Beurteilung des 
Krankheitsbildes (Diagnose), den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der 
Erkrankung nach ICD 10 sowie den Grund, warum sich hieraus eine Befreiung der 
Tragepflicht ergibt, enthält. 

Konzept zum Umgang mit Erkrankten und Verdachtsfällen:  2.3 
1Vom Besuch und von der Mitwirkung an Veranstaltungen sind folgende Personen 
(Besucherinnen und Besucher/Mitwirkende/Dienstleister) ausgeschlossen: 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion. 

– 1Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf 
medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) 
und/oder Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 2Zu Ausnahmen wird hier 
auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

– Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere).  

2Die Besucherinnen und Besucher/Mitwirkende/Dienstleister sind vorab in geeigneter Weise über 
diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. durch Aushang). 

Entwicklung von Symptomen während der Veranstaltung: 2.4 
1Sollten Personen während der Veranstaltung für eine Infektion mit SARS-CoV-2 typische 
Symptome entwickeln, haben sie umgehend die Veranstaltung bzw. den Veranstaltungsort zu 
verlassen. 2Bei Auftreten von Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten 
Personen (Besucherinnen bzw. Besucher und Mitwirkende) während des Veranstaltungsbetriebs 
ist die Betriebsleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen 
Gesundheitsamt meldet. 3Dieses trifft gegebenenfalls in Absprache mit der Einrichtungsleitung 
weitere Maßnahmen (z. B. Quarantäneanordnungen), die nach Sachlage von der Betriebsleitung 
umzusetzen sind. 4Das Vorgehen bei Personen, die im Rahmen eines Selbsttests vor Ort oder 
eines Schnelltests vor Veranstaltungsbeginn positiv getestet wurden, ist unter Nr. 5 dargestellt.  

3. Allgemeine Schutzmaßnahmen 
1Es werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und 
gegebenenfalls Händedesinfektionsmittel (als flankierende Maßnahme) bereitgestellt. 2Sanitäre 
Einrichtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. 3Bei 
Waschgelegenheiten werden gut sichtbar Infographiken zur Handhygiene 
(www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html) angebracht.  

3.1 

Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe und Tischoberflächen sind unter Berücksichtigung der 
Nutzungsfrequenz regelmäßig zu reinigen. 

3.2 

Als zusätzliche Schutzmaßnahme können Spuckschutzvorrichtungen oder Trennwände, v. a. in 
Servicebereichen, angebracht werden. 

3.3 

1Laufwege zur Lenkung von Besucherinnen bzw. Besuchern, Mitwirkenden und weiteren am 
Veranstaltungsbetrieb beteiligten Personen sollten nach örtlichen Gegebenheiten geplant und 
vorgegeben werden (z. B. Einbahnstraßenkonzept; reihenweiser, kontrollierter Auslass nach 
Ende der Vorstellung). 2Nach Möglichkeit soll die genaue Bewegungsrichtung beim Betreten und 
Verlassen der Räumlichkeiten vorgegeben werden. 3Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und 
Wartebereich sind entsprechend kenntlich zu machen. 4Es sollte bei Fahrstühlen, Rolltreppen 
und Treppenaufgängen ebenfalls auf Kontaktminimierung geachtet werden, z. B. durch Nutzung 
mehrerer Ein- und Ausgänge sowie von automatisch öffnenden Türen. 5Gäste werden über 
richtiges Händewaschen und Abstandsregeln auch im Sanitärbereich informiert.  

3.4 

Amtsblatt_14.indd   276Amtsblatt_14.indd   276 17.05.21   08:0817.05.21   08:08



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 14/2021

277

BayMBl. 2021 Nr. 312 7. Mai 2021 

Seite 3 von 9 

– Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder 
zumutbar ist; die Glaubhaftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen insbesondere 
durch eine ärztliche Bescheinigung, die die fachlich-medizinische Beurteilung des 
Krankheitsbildes (Diagnose), den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der 
Erkrankung nach ICD 10 sowie den Grund, warum sich hieraus eine Befreiung der 
Tragepflicht ergibt, enthält. 

Konzept zum Umgang mit Erkrankten und Verdachtsfällen:  2.3 
1Vom Besuch und von der Mitwirkung an Veranstaltungen sind folgende Personen 
(Besucherinnen und Besucher/Mitwirkende/Dienstleister) ausgeschlossen: 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion. 

– 1Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf 
medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) 
und/oder Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 2Zu Ausnahmen wird hier 
auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

– Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere).  

2Die Besucherinnen und Besucher/Mitwirkende/Dienstleister sind vorab in geeigneter Weise über 
diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. durch Aushang). 

Entwicklung von Symptomen während der Veranstaltung: 2.4 
1Sollten Personen während der Veranstaltung für eine Infektion mit SARS-CoV-2 typische 
Symptome entwickeln, haben sie umgehend die Veranstaltung bzw. den Veranstaltungsort zu 
verlassen. 2Bei Auftreten von Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten 
Personen (Besucherinnen bzw. Besucher und Mitwirkende) während des Veranstaltungsbetriebs 
ist die Betriebsleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen 
Gesundheitsamt meldet. 3Dieses trifft gegebenenfalls in Absprache mit der Einrichtungsleitung 
weitere Maßnahmen (z. B. Quarantäneanordnungen), die nach Sachlage von der Betriebsleitung 
umzusetzen sind. 4Das Vorgehen bei Personen, die im Rahmen eines Selbsttests vor Ort oder 
eines Schnelltests vor Veranstaltungsbeginn positiv getestet wurden, ist unter Nr. 5 dargestellt.  

3. Allgemeine Schutzmaßnahmen 
1Es werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und 
gegebenenfalls Händedesinfektionsmittel (als flankierende Maßnahme) bereitgestellt. 2Sanitäre 
Einrichtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. 3Bei 
Waschgelegenheiten werden gut sichtbar Infographiken zur Handhygiene 
(www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html) angebracht.  

3.1 

Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe und Tischoberflächen sind unter Berücksichtigung der 
Nutzungsfrequenz regelmäßig zu reinigen. 

3.2 

Als zusätzliche Schutzmaßnahme können Spuckschutzvorrichtungen oder Trennwände, v. a. in 
Servicebereichen, angebracht werden. 

3.3 

1Laufwege zur Lenkung von Besucherinnen bzw. Besuchern, Mitwirkenden und weiteren am 
Veranstaltungsbetrieb beteiligten Personen sollten nach örtlichen Gegebenheiten geplant und 
vorgegeben werden (z. B. Einbahnstraßenkonzept; reihenweiser, kontrollierter Auslass nach 
Ende der Vorstellung). 2Nach Möglichkeit soll die genaue Bewegungsrichtung beim Betreten und 
Verlassen der Räumlichkeiten vorgegeben werden. 3Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und 
Wartebereich sind entsprechend kenntlich zu machen. 4Es sollte bei Fahrstühlen, Rolltreppen 
und Treppenaufgängen ebenfalls auf Kontaktminimierung geachtet werden, z. B. durch Nutzung 
mehrerer Ein- und Ausgänge sowie von automatisch öffnenden Türen. 5Gäste werden über 
richtiges Händewaschen und Abstandsregeln auch im Sanitärbereich informiert.  

3.4 
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Parkplatzkonzept:  3.5 
1Sofern vom Betreiber zur Verfügung gestellte Parkplätze von Besucherinnen bzw. Besuchern, 
Mitwirkenden und weiteren am Veranstaltungsbetrieb beteiligten Personen genutzt werden 
können, sollten Maßnahmen zur Vermeidung von Menschenansammlungen ergriffen werden. 
2Es sollten Einweiserinnen bzw. Einweiser eingesetzt werden, sofern erforderlich. 3Die 
Parkplatzanzahl sollte beschränkt und ggf. Parkplätze gesperrt werden, sofern erforderlich.  

Sammeltransport: 3.6 

Falls ein Transport durch den Betreiber bzw. Veranstalter vorgesehen ist, müssen die 
Hygienevorgaben für die Personenbeförderung und die hierfür ggf. jeweils geltenden 
Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) beachtet 
werden: 

– Gesichtsmasken für Fahrer und Fahrgäste entsprechend den infektionsschutzrechtlichen 
(BayIfSMV) bzw. arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben; 

– ausreichende Lüftung sicherstellen; 

– einschlägige gesetzliche Vorgaben beachten; ggf. Verstärkung des Angebotes. 

Lüftungskonzept:  3.7 
1Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und aus Sicht des Infektionsschutzes ausreichenden 
Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße, Personenbelegung und 
Nutzung (z. B. Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbildung) zu berücksichtigen. 2Sicherzustellen sind 
die für ein infektionsschutzgerechtes Lüften notwendigen Luftwechselraten. 3Bei eventuell 
vorhandenen Lüftungsanlagen und Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) ist 
sicherzustellen, dass diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. 4Die optimale 
Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung von 
möglichst 100 Prozent (Außen-)Frischluft während des Betriebs und die Wirksamkeit und Pflege 
von Filteranlagen ist zu gewährleisten. 5Verwiesen wird auf diesbezügliche Empfehlungen des 
Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 
6Es sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zu berücksichtigen. 7Ergänzend können 
Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen. 8Diese ersetzen aber keineswegs das 
infektionsschutzgerechte Lüften. 9Die Mitarbeiter sind in Bezug auf das Lüftungskonzept zu 
schulen. 10Während der Proben sind entsprechend den Empfehlungen der Bundesbehörden 
sowie der einschlägigen Fachgesellschaften – unter Berücksichtigung von etwaigen vermehrt 
aerosolproduzierenden Tätigkeiten (z. B. Singen, Blasmusik) – ausreichende Lüftungspausen 
oder aber eine ausreichende kontinuierliche Lüftung, z. B. durch raumlufttechnische Anlagen zu 
gewährleisten. 11Dabei ist ein ausreichender Frischluftaustausch, der ein 
infektionsschutzgerechtes Lüften sicherstellt, zu gewährleisten. 12Ggf. ist die Probendauer in 
geeignetem Maß zu reduzieren.  

Reinigungskonzept: 3.8 

– Die Reinigungsintervalle werden angepasst, z. B. durch eine Verkürzung der 
Reinigungsintervalle für Handkontaktflächen (insbesondere Türklinken, Halterungen, 
Griffstangen) sowie Toiletten. 

– 1Besuchertoiletten werden regelmäßig gereinigt. 2Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, 
Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 3Bei 
Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen, nicht zulässig sind 
Gemeinschaftshandtücher oder -seifen. 4Gäste werden über richtiges Händewaschen 
(Aushang) und Abstandsregelungen auch im Sanitärbereich informiert. 5Lüfter und 
Handtrockner sind außer Betrieb zu nehmen, eine Ausnahme gilt für elektrische 
Handtrockner mit HEPA-Filterung. 6Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m ist zu 
achten, z. B. durch die Nicht-Inbetriebnahme von jedem zweiten Waschbecken. 7Soweit 
erforderlich, wird der Zugang geregelt, um die Einhaltung des Mindestabstands 
sicherzustellen. 
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– Auf die Aufbereitung von Reinigungsutensilien wird geachtet. 

– Auf Hochdruckreiniger wird verzichtet. 

4. Durchführung von Veranstaltungen 
1Die Ticketausstellung erfolgt ausschließlich mit Zuordnung von festen Sitzplatznummern sowie 
personalisiert auf den Kartenkäufer. 2Name und Kontaktinformation (Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse oder Anschrift) werden (bei Sitzplatzvergabe sitzplatzbezogen) für die Dauer von 
vier Wochen gespeichert. 3Die Erhebung der Kontaktdaten kann auch in elektronischer Form 
erfolgen, soweit dabei eine hinreichend präzise Dokumentation der Daten sichergestellt ist. 4Bei 
der Datenerhebung sind die jeweils aktuellen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. 
5Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten 
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 
unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. 6Die Daten sind nach Ablauf von vier Wochen zu 
vernichten. 7Eine Übermittlung der Daten darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 
auf Anforderung und gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. 8Mitwirkende, 
Besucherinnen und Besucher und Personal sind bei der Datenerhebung entsprechend den 
Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 
2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 9Bei einer Weitergabe 
der Karten an Dritte ist der Kartenkäufer verpflichtet, im Bedarfsfall zur Nachverfolgung von 
Infektionen mit SARS-CoV-2 die Kontaktdaten der Besucher zur Verfügung zu stellen.  

4.1 

Soweit allgemein ein Mindestabstand vorgeschrieben ist, bleibt die Buchung 
zusammenhängender Plätze ohne Einhaltung des Mindestabstands auf den Personenkreis 
beschränkt, der gemäß den jeweils geltenden diesbezüglichen allgemeinen Regelungen von den 
Kontaktbeschränkungen befreit ist.  

4.2 

Für die Einhaltung des Mindestabstandes zwischen Besucherinnen und Besuchern, die ihren 
Sitzplatz eingenommen und in die gleiche Richtung blicken, ist der Abstand zwischen den 
Mittelpunkten der Sitzflächen der jeweils eingenommenen Sitzplätze maßgeblich. 

4.3 

Die sich aus Anwendung der allgemeinen Vorschriften über den Mindestabstand ergebende 
maximale Belegungszahl darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. 

4.4 

Der Ticketverkauf sollte nach Möglichkeit online erfolgen, um lange Warteschlangen an der 
Konzertkasse und im Kassenbereich zu vermeiden. 

4.5 

Besucherinnen und Besucher sind nach Möglichkeit im Vorfeld (z. B. bei der Reservierung) 
darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen nach Nr. 2.5 sowie bei einem 
wissentlichen engen Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Infizierten in den letzten 
14 Tagen ein Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen ist. 

4.6 

Besucherinnen und Besucher sind über die Verpflichtung, einen Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten sowie eine FFP2-Maske zu tragen, zu informieren. 

4.7 

Ist die Öffnung eines Theaters, Konzert- oder Opernhauses gemäß aktueller 
infektionsschutzrechtlicher Vorgaben nur für Besucherinnen und Besucher mit einer 
SARS-CoV-2-Testung zugelassen, sollte die Besucherin bzw. der Besucher bei 
Terminbuchung/Kartenkauf auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines entsprechenden Nachweises 
hingewiesen werden. 

4.8 

Besucherinnen und Besucher sind ggf. über weitere Schutz- und Verhaltensmaßnahmen in 
geeigneter Weise zu informieren. 

4.9 

1Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in die Schutzmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich 
ihrer Umsetzung eingewiesen. 2Sie erhalten z. B. Informationen zum Infektionsgeschehen sowie 
zu SARS-CoV-2-kompatibler Symptomatik.  

4.10 
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– Auf die Aufbereitung von Reinigungsutensilien wird geachtet. 

– Auf Hochdruckreiniger wird verzichtet. 

4. Durchführung von Veranstaltungen 
1Die Ticketausstellung erfolgt ausschließlich mit Zuordnung von festen Sitzplatznummern sowie 
personalisiert auf den Kartenkäufer. 2Name und Kontaktinformation (Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse oder Anschrift) werden (bei Sitzplatzvergabe sitzplatzbezogen) für die Dauer von 
vier Wochen gespeichert. 3Die Erhebung der Kontaktdaten kann auch in elektronischer Form 
erfolgen, soweit dabei eine hinreichend präzise Dokumentation der Daten sichergestellt ist. 4Bei 
der Datenerhebung sind die jeweils aktuellen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. 
5Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten 
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 
unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. 6Die Daten sind nach Ablauf von vier Wochen zu 
vernichten. 7Eine Übermittlung der Daten darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 
auf Anforderung und gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. 8Mitwirkende, 
Besucherinnen und Besucher und Personal sind bei der Datenerhebung entsprechend den 
Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 
2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 9Bei einer Weitergabe 
der Karten an Dritte ist der Kartenkäufer verpflichtet, im Bedarfsfall zur Nachverfolgung von 
Infektionen mit SARS-CoV-2 die Kontaktdaten der Besucher zur Verfügung zu stellen.  

4.1 

Soweit allgemein ein Mindestabstand vorgeschrieben ist, bleibt die Buchung 
zusammenhängender Plätze ohne Einhaltung des Mindestabstands auf den Personenkreis 
beschränkt, der gemäß den jeweils geltenden diesbezüglichen allgemeinen Regelungen von den 
Kontaktbeschränkungen befreit ist.  

4.2 

Für die Einhaltung des Mindestabstandes zwischen Besucherinnen und Besuchern, die ihren 
Sitzplatz eingenommen und in die gleiche Richtung blicken, ist der Abstand zwischen den 
Mittelpunkten der Sitzflächen der jeweils eingenommenen Sitzplätze maßgeblich. 

4.3 

Die sich aus Anwendung der allgemeinen Vorschriften über den Mindestabstand ergebende 
maximale Belegungszahl darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. 

4.4 

Der Ticketverkauf sollte nach Möglichkeit online erfolgen, um lange Warteschlangen an der 
Konzertkasse und im Kassenbereich zu vermeiden. 

4.5 

Besucherinnen und Besucher sind nach Möglichkeit im Vorfeld (z. B. bei der Reservierung) 
darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen nach Nr. 2.5 sowie bei einem 
wissentlichen engen Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Infizierten in den letzten 
14 Tagen ein Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen ist. 

4.6 

Besucherinnen und Besucher sind über die Verpflichtung, einen Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten sowie eine FFP2-Maske zu tragen, zu informieren. 

4.7 

Ist die Öffnung eines Theaters, Konzert- oder Opernhauses gemäß aktueller 
infektionsschutzrechtlicher Vorgaben nur für Besucherinnen und Besucher mit einer 
SARS-CoV-2-Testung zugelassen, sollte die Besucherin bzw. der Besucher bei 
Terminbuchung/Kartenkauf auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines entsprechenden Nachweises 
hingewiesen werden. 

4.8 

Besucherinnen und Besucher sind ggf. über weitere Schutz- und Verhaltensmaßnahmen in 
geeigneter Weise zu informieren. 

4.9 

1Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in die Schutzmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich 
ihrer Umsetzung eingewiesen. 2Sie erhalten z. B. Informationen zum Infektionsgeschehen sowie 
zu SARS-CoV-2-kompatibler Symptomatik.  

4.10 
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Sofern gastronomische und/oder touristische Angebote im Rahmen des Veranstaltungsbetriebs 
angeboten werden, wird auf die einschlägigen Regelungen der BayIfSMV sowie die 
diesbezüglichen Hygienekonzepte verwiesen: 

4.11 

– Regelungen analog dem „Corona-Pandemie: Rahmenkonzept Gastronomie“, sofern z. B. 
Bewirtungsservices angeboten werden; 

– Regelungen analog dem „Corona-Pandemie: Hygienekonzept Beherbergung“, sofern z. B. 
Übernachtungsservices angeboten werden. 

Ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept einschließlich eines Parkplatzkonzeptes, sofern 
Besucherparkplätze zur Verfügung gestellt werden, sind von jedem Veranstalter auf Basis des 
vorliegenden Rahmenkonzepts sowie auf Basis der Regelungen der aktuell gültigen BayIfSMV, 
einschlägiger Allgemein- und ggf. Einzelverfügungen und ggf. unter Einbezug weiterer 
einschlägiger Konzepte (siehe Nr. 4.11) auszuarbeiten. 

4.12 

5. Testung 
1Sehen die infektionsschutzrechtlichen Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für den 
Besuch der Veranstaltung vor, sind die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der zulässigen 
Testverfahren umzusetzen. 2Dabei dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung kommen, 
die definierte Standards erfüllen (siehe die Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, BfArM). 3Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testpflichten wird auf die 
jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 
1PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 
Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. 2Über das 
Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem Veranstalter 
vorzulegen ist; der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung 
vorgenommen worden sein.  

5.1 

1Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von 
medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen 
werden. 2Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, den 
Apotheken und den vom Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich. 3Über 
das Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem 
Veranstalter vorzulegen ist; der Schnelltest muss höchstens 24 Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung vorgenommenen worden sein. 4Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von 
Fachkräften oder geschultem Personal durchgeführten Schnelltests darf die Veranstaltung nicht 
besucht werden und es besteht mit der Mitteilung des positiven Ergebnisses eine 
Absonderungspflicht (Isolation). 5Die betreffende Person muss sich beim Gesundheitsamt 
melden, welches dann über das weitere Vorgehen informiert. 6Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person hinsichtlich des positiven Testergebnisses an 
das zuständige Gesundheitsamt. 

5.2 

1Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht 
des Veranstalters/des Betreibers oder einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten Person 
durchgeführt werden. 2Im Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters/des Betreibers sind 
Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenansammlungen und zur Umsetzung der 
allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. 3Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der 
betroffenen Person der Zutritt zu verweigern. 4Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, 
alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder 
die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung 
vereinbaren. 

5.3 

Organisation: 5.4 

– Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) auf 
die Notwendigkeit zur Vorlage eines negativen Testergebnisses hingewiesen werden. 
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– Die Testung der Besucher/Gäste/Kunden kann wie folgt durchgeführt werden: 

● Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) durch 
Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in Apotheken 
sowie Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und 
bei niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

● Durch Selbsttests unter Aufsicht des Veranstalters/des Betreibers; bei positivem 
Selbsttest erfolgt möglichst eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber 
(Verweis auf Arzt ggf. notwendigem Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr 
auf direktem Weg nach Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). 

● 1Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom Erfordernis 
des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. 2Als geimpft gelten 
Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 
Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage 
vergangen sind. 3Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des 
Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 
elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels 
PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. 4Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. 5Bei ihnen darf 
zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

6. Arbeitsschutz für das Personal 
1Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die 
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen 
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. 2Im Rahmen der 
Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. 3Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes und 
die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen (z. B. SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS).  
4Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber 
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 
5Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d. h., dass technische und 
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung 
(PSA)) ergriffen werden müssen. 6Der Einsatz von PSA muss abhängig von der 
Gefährdungsbeurteilung erfolgen.  
7Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
beachten. 
8Informationen für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen 
durch entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. 9Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

7. Inkrafttreten 

Dieses Rahmenkonzept tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 
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– Die Testung der Besucher/Gäste/Kunden kann wie folgt durchgeführt werden: 

● Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) durch 
Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in Apotheken 
sowie Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und 
bei niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

● Durch Selbsttests unter Aufsicht des Veranstalters/des Betreibers; bei positivem 
Selbsttest erfolgt möglichst eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber 
(Verweis auf Arzt ggf. notwendigem Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr 
auf direktem Weg nach Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). 

● 1Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom Erfordernis 
des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. 2Als geimpft gelten 
Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 
Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage 
vergangen sind. 3Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des 
Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 
elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels 
PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. 4Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. 5Bei ihnen darf 
zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

6. Arbeitsschutz für das Personal 
1Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die 
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen 
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. 2Im Rahmen der 
Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. 3Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes und 
die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen (z. B. SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS).  
4Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber 
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 
5Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d. h., dass technische und 
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung 
(PSA)) ergriffen werden müssen. 6Der Einsatz von PSA muss abhängig von der 
Gefährdungsbeurteilung erfolgen.  
7Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
beachten. 
8Informationen für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen 
durch entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. 9Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

7. Inkrafttreten 

Dieses Rahmenkonzept tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 
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Erläuterungen 
1Dieses Rahmenkonzept gilt für die Durchführung kultureller Veranstaltungen in Theatern, Konzert- und 
Opernhäusern, soweit die zuständige Kreisverwaltungsbehörde die Öffnung dieser Einrichtungen aufgrund 
einer Rechtsverordnung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zulässt.  
2Theater, Opern- und Konzerthäuser sind Einrichtungen mit fest zugewiesenen Sitzplätzen, in denen 
regelmäßig kulturelle Veranstaltungen stattfinden. 3Die Zulässigkeit des Spielbetriebs in einer bestimmten 
Spielstätte bzw. der jeweiligen Veranstaltung richtet sich insbesondere nach den örtlichen Verhältnissen, 
den baulichen Gegebenheiten und der Möglichkeit der Einhaltung von Schutzstandards (Lüftungssituation, 
Einhaltung der Abstände auch bei Zutritt und Verlassen des Veranstaltungsorts etc.) sowie der üblichen 
Nutzung der Veranstaltungsstätte. 4Ob die Öffnung einer Spielstätte bzw. eine Veranstaltung aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist, entscheidet die zuständige Kreisverwaltungsbehörde unter 
Berücksichtigung der Vorgaben dieses Rahmenkonzepts. 5Veranstaltungen, die den Charakter von 
Großveranstaltungen erreichen, sind untersagt. 
6Kulturelle Veranstaltungen sind nur solche, die planmäßig, zeitlich eingegrenzt und durch einen kulturellen 
Zweck vom bloßen gemeinsamen Verweilen an einem Ort abgegrenzt, auf einer besonderen Veranlassung 
beruhen und regelmäßig ein Ablaufprogramm haben. 7Darunter fallen insbesondere Theater-, Konzert- und 
Opernaufführungen, Lesungen, Liederabende und ähnliche Darbietungen im professionellen Bereich wie im 
Bereich der Laienkultur.  
8Die Pflicht zur Erstellung und Umsetzung eines individuellen Schutz- und Hygienekonzepts trifft den 
Betreiber des Theaters, Konzert- oder Opernhauses. 9Betreiber ist in der Regel die für die künstlerische 
Leitung oder Geschäftsführung der Einrichtung verantwortliche Person. 10Wird eine Spielstätte vermietet, 
trifft die Pflicht zur Umsetzung den Mieter, auf dessen Veranlassung die Veranstaltung durchgeführt wird. 
11Soweit die erforderlichen Maßnahmen nur im Zusammenwirken mit dem Betreiber umgesetzt werden 
können, ist dies durch entsprechende vertragliche Regelung sicherzustellen. 
12Die Regelungen in dieser Bekanntmachung zum Ticketverkauf gelten nur, wenn für eine Veranstaltung 
Tickets verkauft werden. 13Sie führen nicht zu einer Pflicht, Tickets zu verkaufen. 
14Für gastronomische Angebote im Rahmen einer kulturellen Veranstaltung sind ergänzend die Vorgaben 
zur Gastronomie zu beachten. 15Für Gäste gilt insoweit auch die Ausnahme von der Maskenpflicht, um den 
Verzehr von Speisen und Getränken zu ermöglichen, unabhängig davon, ob er während der Veranstaltung 
oder einer Pause stattfindet. 16Die Maske darf nur abgenommen werden, solange es für den Verzehr 
erforderlich ist. 
17Diese Bekanntmachung trifft keine abschließenden Regelungen für den Bereich des Arbeitsschutzes.  
18Die einschlägigen Vorschriften des Arbeitsschutzes sind zu beachten. 19Daher können insbesondere 
weitergehende Mindestabstände gelten, wenn dies als Maßnahme des Arbeitsschutzes im Hinblick auf  
eine mit der Arbeit verbundene Gefährdung von Beschäftigten erforderlich ist. 

Dr. Rolf-Dieter J u n g k  
Ministerialdirektor 

Dr. Winfried B r e c h m a n n  
Ministerialdirektor 
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Corona-Pandemie: Rahmenkonzept Sport

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien  
des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege

vom 6. Mai 2021, Az. H1-5910-1-28 und G54-G8390-2020/3996

Im Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
(BayIfSMV) in der jeweils geltenden Fassung sind die nachfolgenden Vorgaben bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung von individuellen Schutz- und Hygienekonzepten als Mindestrahmen verbindlich, soweit die 
BayIfSMV oder eine andere rechtlich verbindliche Regelung auf dieses Rahmenkonzept verweist. Für 
Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes gelten die Anforderungen des Arbeitsschutzrechts, 
insbesondere die der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV).

Die Zulässigkeit des Sportbetriebs und ggf. damit in Verbindung stehender weiterer Einrichtungen und 
Angebote (z. B. Nutzung der Umkleiden und Duschen, gastronomische Angebote) ergibt sich ausschließlich 
aus den Regelungen der BayIfSMV oder einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung. Die nachfolgenden 
Vorgaben finden deshalb nur insoweit Anwendung, als deren Regelungsbereich gemäß BayIfSMV oder 
einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung eröffnet ist.

Für sportartspezifische Regelungen können die weiterentwickelten Leitplanken des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) e. V. und die Rahmenkonzepte der jeweiligen Spitzenfachverbände als Grundlage 
dienen, die jedoch in Einklang mit den Voraussetzungen der BayIfSMV oder einer anderen rechtlich 
verbindlichen Regelung zu bringen sind.

1. Organisatorisches

a) Die Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter, die nach der BayIfSMV oder einer anderen 
rechtlich verbindlichen Regelung zur Erarbeitung eines Schutz- und Hygienekonzepts 
verpflichtet sind, erstellen dieses standort- und sportartspezifisch unter Beachtung der 
geltenden Rechtslage und der allgemeinen Schutz- und Hygieneauflagen. Es ist auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

b) Die Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter kontrollieren die Einhaltung der individuellen 
Schutz- und Hygienekonzepte und ergreifen bei Nichtbeachtung entsprechende 
Maßnahmen. Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird vom Hausrecht 
Gebrauch gemacht. Soweit die Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter ihre sich aus den 
Konzepten ergebenden Pflichten durch geeignete Maßnahmen (z. B. vertragliche 
Nutzungsvereinbarung) auf Nutzer übertragen, haben sie stichprobenartig die Erfüllung zu 
kontrollieren.

c) Die Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter kommunizieren die Notwendigkeit der 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen.

d) Die Betreiber von Sportstätten oder Veranstalter schulen Personal (Trainer, Übungsleiter 
u. a.) und informieren über allgemeine und spezifische Hygienevorschriften.

e) Soweit gemäß BayIfSMV oder einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung 
gastronomische oder andere Angebote zulässig sind, gelten in einer Sportstätte oder einem 
Vereinsheim die entsprechenden Regelungen und Rahmenkonzepte. Die Verantwortung zur 
Einhaltung der allgemeinen Voraussetzungen gemäß BayIfSMV trägt der Betreiber oder 
Veranstalter. 
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2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

a) Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zur 
Sportstätte inklusive Zuschauerbereich für 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

– Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird 
hier auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

– Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

– Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit 
SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

b) Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, 
einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu 
beachten. Dies gilt nicht für Personen, die nach den geltenden Regelungen im Verhältnis 
zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. 

c) Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung oder 
z. B. beim Duschen. § 1 Abs. 2 der 12. BayIfSMV gilt entsprechend. Für das Personal gilt 
eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils 
geltenden arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. 

d) Es sind generell ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher 
bereitzustellen. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend Seifenspendern und 
Einmalhandtüchern auszustatten. Mittels Aushängen ist auf die regelmäßige Händehygiene 
hinzuweisen. Bei Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen; nicht zulässig 
sind Gemeinschaftshandtücher oder -seifen. Trockengebläse sind außer Betrieb zu nehmen, 
soweit sie nicht über eine HEPA-Filterung verfügen. 

e) Haartrockner dürfen nur benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten 
mindestens 2 Meter beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig desinfiziert 
werden. Jetstream-Geräte sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung ausgestattet 
sind. 

f) Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des 
Mindestabstands genutzt werden, soweit die BayIfSMV oder eine andere rechtlich 
verbindliche Regelung dies zulässt. 

g) Auf eine regelmäßige und ausreichende Lüftung über (Außen-)Frischluft ist zu achten. Ein 
Lüftungskonzept muss vorliegen. 

h) Schutz- und Hygienekonzepte für Sportstätten müssen auch über ein Reinigungs- und 
Nutzungskonzept sowie über ein Lüftungskonzept von Sanitäranlagen verfügen. WC-Anlagen 
sind darin gesondert auszuweisen. Auf die Einhaltung des Mindestabstandsgebots von 
1,5 Metern ist zu achten, z. B. durch die Nicht-Inbetriebnahme von jedem zweiten 
Waschbecken, Pissoir o. Ä. Insbesondere in Mehrplatzduschräumen gilt die Beachtung des 
Mindestabstands. Die Personenzahl, die zeitgleich die sanitären Anlagen nutzen darf, sollte 
begrenzt werden. Die Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf 
abzuleiten und Frischluft zuzuführen. Ein Lüftungskonzept für die Duschen muss vorliegen. 
Die Stagnation von Wasser in den außer Betrieb genommenen Sanitäranlagen ist zu 
vermeiden. 

i) Generell sind Reinigungskonzepte vorzuhalten, die eine adäquate regelmäßige Reinigung in 
Abhängigkeit von der Nutzungsfrequenz sicherstellen. Für Gegenstände, die von 
verschiedenen Personen berührt werden oder die besonders häufig berührt werden, ist eine 
erhöhte Reinigungsfrequenz vorzusehen. 

j) Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen zu Sportkursen bestehen, ist bei 
Trainings/Sportangeboten, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten werden, 
darauf zu achten, dass die Teilnehmer nach Möglichkeit einem festen Kursverband 
zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird. 

Amtsblatt_14.indd   284Amtsblatt_14.indd   284 17.05.21   08:0817.05.21   08:08



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 14/2021

285

BayMBl. 2021 Nr. 309 6. Mai 2021 

Seite 2 von 6 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

a) Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zur 
Sportstätte inklusive Zuschauerbereich für 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

– Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird 
hier auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

– Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

– Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit 
SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

b) Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, 
einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu 
beachten. Dies gilt nicht für Personen, die nach den geltenden Regelungen im Verhältnis 
zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. 

c) Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung oder 
z. B. beim Duschen. § 1 Abs. 2 der 12. BayIfSMV gilt entsprechend. Für das Personal gilt 
eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils 
geltenden arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. 

d) Es sind generell ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher 
bereitzustellen. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend Seifenspendern und 
Einmalhandtüchern auszustatten. Mittels Aushängen ist auf die regelmäßige Händehygiene 
hinzuweisen. Bei Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen; nicht zulässig 
sind Gemeinschaftshandtücher oder -seifen. Trockengebläse sind außer Betrieb zu nehmen, 
soweit sie nicht über eine HEPA-Filterung verfügen. 

e) Haartrockner dürfen nur benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten 
mindestens 2 Meter beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig desinfiziert 
werden. Jetstream-Geräte sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung ausgestattet 
sind. 

f) Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des 
Mindestabstands genutzt werden, soweit die BayIfSMV oder eine andere rechtlich 
verbindliche Regelung dies zulässt. 

g) Auf eine regelmäßige und ausreichende Lüftung über (Außen-)Frischluft ist zu achten. Ein 
Lüftungskonzept muss vorliegen. 

h) Schutz- und Hygienekonzepte für Sportstätten müssen auch über ein Reinigungs- und 
Nutzungskonzept sowie über ein Lüftungskonzept von Sanitäranlagen verfügen. WC-Anlagen 
sind darin gesondert auszuweisen. Auf die Einhaltung des Mindestabstandsgebots von 
1,5 Metern ist zu achten, z. B. durch die Nicht-Inbetriebnahme von jedem zweiten 
Waschbecken, Pissoir o. Ä. Insbesondere in Mehrplatzduschräumen gilt die Beachtung des 
Mindestabstands. Die Personenzahl, die zeitgleich die sanitären Anlagen nutzen darf, sollte 
begrenzt werden. Die Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf 
abzuleiten und Frischluft zuzuführen. Ein Lüftungskonzept für die Duschen muss vorliegen. 
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k) Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen über die Gruppengröße bestehen, ist diese 
entsprechend den standortspezifischen Gegebenheiten anzupassen, ggf. ist die 
Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen. 

l) Zuschauer sind nicht zugelassen. Minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet 
werden. Dabei sind Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu 
vermeiden; der Mindestabstand ist einzuhalten. 

3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Vor Betreten der Sportanlage 

a) Zugangsberechtigte (Sporttreibende, Mitarbeiter, Funktionspersonal u. a.) sind per Aushang 
o. Ä. darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber sowie der unter Nr. 2 Buchst. a 
genannten Ausschlusskriterien das Betreten der Sportanlage untersagt ist. Die Veranstalter 
und Sportanlagenbetreiber sind darüber hinaus aber weder berechtigt noch verpflichtet, in 
diesem Zusammenhang eigenständig Gesundheitsdaten der Nutzer zu erfassen. 
Zugangsberechtigte von Sportstätten/Sportanlagen (indoor und outdoor) sind vorab in 
geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. durch Aushang). 
Sollten Personen während des Aufenthalts auf der Sportanlage Symptome entwickeln, wie 
z. B. Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so haben diese umgehend die Sportanlage bzw. 
Sportstätte zu verlassen bzw. hat eine räumliche Absonderung zu erfolgen, bis die Person, 
z. B. ein Kind, abgeholt werden bzw. den Heimweg antreten kann. Zum Umgang mit plötzlich 
Erkrankten und Verdachtsfällen ist ein Konzept vorzuhalten. 

b) Insbesondere beim Betreten oder/und Verlassen von Sportanlagen sind Warteschlangen 
durch geeignete Vorkehrungen zu vermeiden. 

c) Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 
COVID-19-Falles unter Sporttreibenden, Besuchern oder Personal zu ermöglichen, ist eine 
Kontaktdatenerfassung gemäß § 2 der 12. BayIfSMV durchzuführen. 

d) Sportanlagenzugangsberechtigte sind über das Abstandsgebot, die Tragepflicht einer 
FFP2-Maske bzw. die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen 
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und über die Reinigung der Hände mit Seife und 
fließendem Wasser zu informieren. 

4. Testungen 

Sehen die infektionsschutzrechtlichen Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für den 
Besuch der Veranstaltung vor, sind die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der zulässigen 
Testverfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung kommen, 
die definierte Standards erfüllen (siehe die Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testpflichten wird auf die 
jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

a) PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 
Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Über das 
Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem 
Veranstalter vorzulegen ist; der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung vorgenommen worden sein. 

b) Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von 
medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen 
werden. Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, 
den Apotheken und den vom Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen 
möglich. Über das Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der 
Veranstaltung dem Veranstalter vorzulegen ist; der Schnelltest muss höchstens 24 Stunden 
vor Beginn der Veranstaltung vorgenommen worden sein. Bei positivem Ergebnis eines vor 
Ort von Fachkräften oder geschultem Personal durchgeführten Schnelltests darf die 
Veranstaltung nicht besucht werden und es besteht mit der Mitteilung des positiven 
Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). Die betreffende Person muss sich beim 
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Gesundheitsamt melden, welches dann über das weitere Vorgehen informiert. Gemäß § 8 
Abs. 1 Nr. 1 IfSG besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person hinsichtlich des 
positiven Testergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt. 

c) Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht 
des Veranstalters/des Betreibers oder einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten Person 
durchgeführt werden. Im Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters/des Betreibers sind 
Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenansammlungen und zur Umsetzung der 
allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist 
der betroffenen Person der Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort 
absondern, alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den Hausarzt, das 
Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen 
Termin zur PCR-Testung vereinbaren. 

d) Organisation: 

– Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) 
auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines negativen Testergebnisses hingewiesen werden. 

– Die Testung der Besucher/Gäste/Kunden kann wie folgt durchgeführt werden: 

● Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) durch 
Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in Apotheken 
sowie Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren 
und bei niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

● Durch Selbsttests unter Aufsicht des Veranstalters/des Betreibers; bei positivem 
Selbsttest erfolgt möglichst eine gezielte Information der Betroffenen durch die 
Betreiber (Verweis auf Arzt ggf. notwendigem Verhalten wie Vermeidung von 
Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg nach Hause, Absonderung, Nachholung 
PCR-Test). 

● Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom 
Erfordernis des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. Als 
geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in 
deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in 
einem elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden 
Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über 
einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die 
zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 
28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene als auch 
geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

5. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Outdoorsportbetrieb (an der frischen Luft) 

Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Auflagen 
unter den Nrn. 1 bis 3 ein standort- und sportartspezifisches Schutz- und Hygienekonzept zu 
erstellen, sofern dies gemäß BayIfSMV oder einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung 
vorgeschrieben ist. Das Schutz- und Hygienekonzept ist auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Die hierfür jeweils einschlägigen Regelungen und 
Rahmenkonzepte sind zu beachten. 

6. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Indoorsportbetrieb (in geschlossenen Räumen) 

Darunter fallen insbesondere (Vereins-)Sporthallen, Fitnessstudios, Kletterhallen und 
Tanzstudios. 
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geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in 
deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in 
einem elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden 
Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über 
einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die 
zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 
28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene als auch 
geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

5. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Outdoorsportbetrieb (an der frischen Luft) 

Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Auflagen 
unter den Nrn. 1 bis 3 ein standort- und sportartspezifisches Schutz- und Hygienekonzept zu 
erstellen, sofern dies gemäß BayIfSMV oder einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung 
vorgeschrieben ist. Das Schutz- und Hygienekonzept ist auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Die hierfür jeweils einschlägigen Regelungen und 
Rahmenkonzepte sind zu beachten. 

6. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Indoorsportbetrieb (in geschlossenen Räumen) 

Darunter fallen insbesondere (Vereins-)Sporthallen, Fitnessstudios, Kletterhallen und 
Tanzstudios. 

BayMBl. 2021 Nr. 309 6. Mai 2021 

Seite 5 von 6 

In Ergänzung zu den allgemeinen Auflagen unter den Nrn. 1 bis 3 sind folgende 
Zusatzvoraussetzungen zu beachten: 

a) Es besteht die Notwendigkeit der Erstellung eines standort- und sportartspezifischen Schutz- 
und Hygienekonzepts für sämtliche Sportanlagen mit Indoorangeboten (Training, 
Wettkampf), das auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist. Die 
hierfür jeweils einschlägigen Regelungen und Rahmenkonzepte sind zu beachten. 

b) Das Schutz- und Hygienekonzept hat zwingend auch ein Lüftungskonzept zu enthalten, das 
stets einen ausreichenden Luftwechsel gewährleistet. Zur Gewährleistung eines 
regelmäßigen und aus Sicht des Infektionsschutzes ausreichenden Luftaustausches ist die 
Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße, Personenbelegung und Nutzung (z. B. 
Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbildung) zu berücksichtigen. Sicherzustellen sind die für ein 
infektionsschutzgerechtes Lüften notwendigen Luftwechselraten. Bei eventuell vorhandenen 
Lüftungsanlagen und raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) ist sicherzustellen, dass 
diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. Die optimale Funktionsfähigkeit des 
Lüftungssystems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung von möglichst 100 Prozent 
(Außen-)Frischluft während des Betriebs und die Wirksamkeit und Pflege von Filteranlagen 
ist zu gewährleisten. Verwiesen wird auf die diesbezüglichen Empfehlungen des 
Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) in der jeweils aktuellen Fassung. Ergänzend können Luftreinigungsgeräte zum 
Einsatz kommen. Diese ersetzen aber keineswegs das infektionsschutzgerechte Lüften. Die 
Mitarbeiter sind in Bezug auf das Lüftungskonzept zu unterweisen. 

c) Bei gruppenbezogenen Sportangeboten (Training, Wettkampf) indoor sind entsprechend den 
Empfehlungen der Bundesbehörden ausreichende Lüftungspausen (z. B. 3 bis 5 Minuten alle 
20 Minuten) oder aber eine ausreichende kontinuierliche Lüftung, z. B. durch 
raumlufttechnischen Anlagen, zu gewährleisten. Dabei ist ein ausreichender 
Frischluftaustausch, der ein infektionsschutzgerechtes Lüften sicherstellt, zu gewährleisten. 

d) Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen Sportangeboten (Training, Wettkampf) ist die 
Pausengestaltung so zu wählen, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden 
kann. 

e) Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen über die Teilnehmerzahl bestehen, steht 
die Obergrenze an zulässigen Personen in einer Sportanlage in Abhängigkeit zu einem 
standortspezifisch konkret zur Verfügung stehenden Raumvolumen und den 
raumlufttechnischen Anlagen vor Ort. 

7. Arbeitsschutz für das Personal 

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die  
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen 
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im Rahmen  
der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes  
und die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen  
(z. B. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS). 

Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber 
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 

Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d. h. dass technische und 
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche  
Schutzausrüstung – PSA) ergriffen werden müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von 
der Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 

Die Informationen des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum Mutterschutz im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu beachten. 

Amtsblatt_14.indd   287Amtsblatt_14.indd   287 17.05.21   08:0817.05.21   08:08



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 14/2021

288

BayMBl. 2021 Nr. 309 6. Mai 2021 

Seite 6 von 6 

Informationen für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen 
durch entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt am 7. Mai 2021 in Kraft. Mit Ablauf des 6. Mai 2021 tritt die 
Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und 
Integration und für Gesundheit und Pflege über Corona-Pandemie: Rahmenhygienekonzept 
Sport vom 18. September 2020 (BayMBl. Nr. 534), die durch Bekanntmachung vom 13. Oktober 
2020 (BayMBl. Nr. 585) geändert worden ist, außer Kraft. 

Karl Michael S c h e u f e l e  
Ministerialdirektor 

Dr. Winfried B r e c h m a n n  
Ministerialdirektor 
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr
– coronabedingt derzeit nur telefonisch unter 22 23 24 oder 
per Mail an stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshaupt-
stadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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